
v * 1» g » pr « q«
Dt« Me « «üt Lufletk»»»!

-»a;1>hrt- LOSX
h»lbILHrta W0 X

»«- erh«t» wt «a» r
Duscht»- d« « yprichend«

postged - hr«̂

» «Ill- sdr - tm, : t . Rkmer
0»ztehw»- »w«ts« t. luU

W»r«ln« HummernX « — «»>
d« Schrlftliitua- .

Umtzblatt
Schristlettung n

1. Rathaus . Stiege 8. 1. Stock.
Fernsprecher:

Rathaus . Rlappe 33.

der poltsparkaffen .RontoRr . 100L57

Erscheint jeden Mittwoch und Ssmstsg.

i /
7ür den Buchhandel:

Gerlach S Wiedling , t „ Elisabeth«
siraße 13.

Rnnahme von Rnzeigen bet
der Schrlftieitung.

M . 78. Mittwoch den 28. September L92l. Jahrgang XXL

Gemeinderar.
Aeschlußprolokoll

der öffentliche « Sitzung vom 2 » . September LV2L.
Vorsitzender : Bgm . Reumann.

1 . bis 6 . Mitteilungen.

Berichterstatter GR . Br eitner:
7 . P. Z. 10636. Folgender mit den Wiener Großbanken

vereinbarte Entwurf von Richtlinien betreffend den Ausbau von
Wasserkraftwerken für die Stadt Wien wird genehmigt:

1. Die Gemeinde Wien und die Banken gründen die Wasser-
kraftwerke -Aktiengesellschaft „ Wag " mit dem Sitze in Wien.

II . Der Gegenstand dieses Unternehmens ist der Ausbau
von Wasserkraftwerken und sonstiger Kraftquellen für eigene und
fremde Rechnung ; die Erzeugung . Leitung , Verteilung und Ver¬
wendung der aus diesen Kraftquellen gewonnenen elektrischen
Energie für eigene und fremde Rechnung ; der Bezug , die Leitung,
die Verteilung und Verwendung der aus fremden Kraftquellen
gewonnenen elektrischen Energie ; die Verfassung von Entwürfen
und die Erwerbung von behördlichen Bewilligungen jeder Art
für diese Zwecke ; die Erwerbung bestehender Betriebe ; die Be¬
teiligung an gleichen oder verwandten Unternehmungen ; die
selbständige Gründung und der selbständige Betrieb von solchen
Unternehmungen , in welcher Form immer , auch durch Gründung
eigener Aktiengesellschaften ; die Verbindung von Leitungsnetzen;
der Ausbau und die Ausnützung dritten Personen zustehender
wasserrechtlicher Bewilligungen ; die Anpassung bestehender An¬
lagen an den elektrischen Antrieb ; die Schaffung eigener Industrien
zur Verwertung der erzeugten Energie ; die Durchführung aller
Hilfsgeschäfte zur Förderung der vorstehenden Zwecke und endlich
alle mit diesen Aufgaben zusammenhängenden finanziellen Trans¬
aktionen.

III . 1 . Das Aktienkapital wird mit 500 Millionen Kronen
vereinbart . Der Anteil der Gemeinde Wien beträgt 250 Millionen
Kronen , der Anteil der Banken 250 Millionen Kronen , doch
werden vorerst zur Durchführung des ersten AusbauprogrammeS
(Punkt V ) von der Gemeinde Wien 100 Millionen Kronen und
von den Banken 100 Millionen Kronen bar eingezahlt.

2 . Die Gemeinde Wien genießt das gleiche Vorzugsrecht
wie die Banken bei allen Operationen mit Obligationen und
Aktien , welche aus Anlaß der Durchführung anderer als im
Punkte V mit der Gemeinde Wien vereinbarten Geschäfte zur
Ausgabe gelangen.

3 . Beide Teile verpflichten sich, ihren Aktienbesitz durch
5 Jahre nicht zu veräußern ; kommt es späterhin innerhalb weiterer
5 Jahre zur Veräußerung , so genießen beide Teile ein Vorkaufs¬
recht , das innerhalb 14 Tagen auszuüben ist . Vor Einführung
an der Börse ist der zur Einführung bestimmte Teil der Aktien
mit einem Termin von 14 Tagen der Gemeinde zum Einführungs¬

kurse anzubiet n̂ . Es steht der Gemeinde Wien frei , von dem
Anbote ganz oder teilweise Gebrauch zu machen.

4 . Die der Gemeinde Wien für die genannten Fälle ein-
geräumten Bedingungen dürfen aber nicht ungünstiger sein als
diejenigen , unter denen sich die Banken an den betreffenden
Geschäften beteiligen.

IV . 1 . Die Versorgung Wiens mit elektrischer Energie aus
Wasserkraftwerken ist eine der wichtigsten Aufgaben der „Wag ", eS
wird jedoch die Möglichkeit offen gehalten , für diesen Zweck auch
andere Kraftquellen (Punkt II ) auszubauen.

2 . Der Einfluß in der „Wag " steht beiden Teilen nach Maß¬
gabe ihrex Beteiligung am Aktienkapitals zu , doch dürfen für
den Zweck der Versorgung Wiens mit elektrischer Energie gegen
den Willen der Vertretung der Gemeinde Wien in der „ Wag"
Kraftwerke weder gebaut noch angekauft werden , insolange die
Gemeinde Wien den ihr zukommenden Anteil an Aktien
(Punkt III ) besitzt . Insolange die Gemeinde Wien , respektive die
gründenden Banken ein Viertel des jeweiligen Aktienkapitale»
der „ Wag " vertreten , sichern sich in der Dauer von 30 Jahren
beide Teile zu , mit allen ihren Stimmen in den General¬
versammlungen dahin zu votieren , daß die Zusammensetzung des
Verwaltungsratcs , respektive des Exekutivkomitees im Verhältnis
von 50 v . H . zu 50 v . H . verbleibt.

3 . Die Beteiligung anderer öffentlicher Körperschaften (Staat,
Land , Gemeinden ) soll in der Regel in der Form von Tochter¬
gesellschaften erfolgen.

4 . Bei anderen Geschäften der „Wag " als den mit der Ge¬
meinde Wien im Punkte V vereinbarten und die eine Erhöhung
des Aktienkapitales oder die Gründung einer Tochtergesellschaft
nötig machen , steht es der Gemeinde Wien frei , sich bis zu
ihrem jeweiligen verhältnismäßigen Anteil in der „Wag " an der
Kapitalserhöhung zu beteiligen . Bei Geschäften , welche die „Wag"
durch Errichtung von Tochtergesellschaften macht , deren Anteile
nicht vollständig von der „Wag " übernommen werden , steht es
der Gemeinde Wien frei , nach Maßgabe und im Verhältnis
ihres Aktienbesitzes zum Gesamtkapitale der „Wag " die von den
Banken übernommene Quote für sich verhältnismäßig in Anspruch
zu nehmen . Macht die Gemeinde Wien von diesen Rechten keinen
Gebrauch , so verfügen über die frei werdenden Anteile die
Banken allein.

V . 1 . Alle folgenden Punkte betreffen ausschließlich die
Versorgung Wiens mit elektrischer Energie aus Wasserkraft¬
werken ; werden hiezu andere Kraftquellen herangezogen , so bleibt
dies besonderen Vereinbarungen Vorbehalten.

2 . Die „Wag " hat den Elektrifizierungsplan einschließlich des
Fernleitungsnetzes im Einvernehmen mit den städtischen Elektri¬
zitätswerken zu verfassen , wobei auf die besonderen Erfordernisse
des Bedarfes der städtischen Elektrizitätswerke und auf die Wirt¬
schaftlichkeit Bedacht zu nehmen ist . Die Durchführung dieses
Planes obliegt der „Wag ".
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3. Das erste Bauprogramm umfaßt die Wasserkraftwerke
an der Ubbs, an der WasserleitungsstreckeLunz—Kienberg—
Gaming und die dazu gehörigen Fernleitungen und Neben¬
anlagen. Sollten neben oder an Stelle dieser Wasserkraftwerke
andere Wasserkraftwerke zum Ausbau gewählt werden, so ist
hiezu die Zustimmung der Banken unbedingt dann einzuholen,
wenn hiedurch die für das erste Bauprogramm festgesetzte Bau¬
summe von 3 6 Milliarden Kronen (Punkt VI) überschritten
werden könnte. Wenn durch die Kraftwerke des ersten Bau¬
programmes eine volle Belastung der Fernleitung nach Wien
nicht erzielt wird und diese Zustimmung der Banken nicht erreicht
wurde, die Gemeinde Wien aber in der Lage ist, sich gemäß
Punkt VII, Absatz3, die auf die volle Belastung der Fernleitung
erforderlich» Ergänzungsenergie aus anderen Kraftwerken zu ver¬
schaffen, so gestattet die „Wag" die unentgeltliche Benützung der
Fernleitung zum Zwecke der Uebertragung dieser Ergänzungs¬
energie nach Wien.

4. Dieses erste Bauprogramm ist bis Ende Juni 1926
durchzusühren, vorausgesetzt, daß die Gemeinde Wien für die
Mbswerke und für die Wasserleitungskraftwerke der „Wag" alle
nötigen Unterlagen so zeitgerecht übermittelt, daß mit dem Bau
der genannten Werke bis zum 1. November 1921 begonnen
werden kann. Bezüglich der Wahl der weiteren oder anderen
Wasserkraftwerkemuß eine Entscheidung bis Ende 1921 getroffen
sein. Bei Nichteinhaltung der bezüglichen Bedingungen verschiebt
sich für die einzelnen Werke der Vollendungsterminentsprechend.

5. Im zweiten Bauprogramm, für das auch Wasserkraft¬
werke an der Donau mir den erforderlichen Fernleitungen und
Nebenleitungen in Betracht gezogen werden, wird die „Wag"
vorbehaltlich der Bestimmungen im Punkte XIII, um auf eine
Gesamtleistung von rund 100.000 ? 8 mittlerer Jahresleistung
zu kommen, bis spätestens zum Ende des Jahres 1935 die
restlichen Pferdekräfte der Gemeinde Wien zur Verfügung stellen,
wenn nicht unabwendbare Ereignisse, wie zum Beispiele Krieg,
Umsturz. Staatsbankerott und Aehnlichcs die Erfüllung dieser
Verpflichtung unmöglich machen.

6. Diese Ereignisse bewirken keine Fristerstreckung über das
Jahr 1935, es sei denn, daß hierüber eine Vereinbarung
getroffen wird oder ein Wasserkraftwerk sich im Bau befindet.

7. Die „Wag" verpflichtet sich, beim Bau des Wasserleitungs¬
kraftwerkes alle jene Maßnahmen, welche vom Wiener Magistrate
zum Zwecke der Sicherstellung der unveränderten Güte des
Trinkwassers, der Gleichmäßigkeit der Wasserführung und der
ungestörten Wasserversorgung der Stadt Wien als notwendig
erachtet werden, durchzuführen und in diesem Belange dem
Wiener Magistrate ein entsprechendes Aussichtsrecht einzuräumen,
dessen genaue Festsetzung einer besonderen Vereinbarung Vor¬
behalten bleibt.

VI. 1. Die „Wag" wird zur Deckung ihrer Ausgaben und
zur Hereinbringung der ihr zu leistenden Vergütungen (XII/4)
Obligationen emittieren. Die Vertreter der Banken, ebenso wie
die Vertreter der Gemeinde Wien im Verwaltungsrate der
„Wag" werden verpflichtet sein, für die Ausgabe der Obligationen,
dir im Rahmen der 3 6 Milliarden Kronen zur ungestörten
Fortführung der Bauten zu emittieren sind, Sorge zu tragen,
respektive zu stimmen.

2. Den Banken obliegt es, die von der „Wag" auSzu-
gebenden hypothekarisch sichergestellten Obligationen bis zur
Höhe von 10 Milliarden Kronen, und zwar bis 3 6 Milliarden
Kronen für das erste Bauprogramm und 64 Milliarden Kronen
für das zweite Bauprogramm nach Maßgabe der Notwendigkeit
für die ungestörte Fortführung der Bauten zu übernehmen.

3. Für die auszugebenden Obligationen haften sämtliche
mit dem Ausbau der Mbs zusammenhängende Wasserkraft- und
Nebenanlagen inklusive Grund und Leitungen, ebenso alle zum
Zwecke der Kraftgewinnung an der Hochquellenleitung Lunz—
Kienberg—Gaming errichteten Bauten und Nebrnanlagen inklu¬
sive Grund und Leitungen sowie das Nutzungsrecht dieser

Wasserkraft. Ausgenommen von der Haftung sind die eigent¬
lichen Anlagen der Hochquellenleitung.

4. Die Gemeinde Wien verbürgt den Kapitalstilgungs- und
Zinsendienst der hiezu aufzunehmenden Obligationsanleihen
(Punkt IX, Absatz2) und wird für die Zuerkennung der Mün¬
delsicherheit und Belehnbarkeit bei dem Noteninstitute ihren
Einfluß voll geltend machen.

5. Die Höhe der Verzinsung und des Uebernahmskurses
ist so günstig wie möglich zu erstellen, und zwar !n einer dem
Uebernahmsquantum entsprechenden richtigen Relation zu
Papieren gleicher oder ähnlicher Art und im Rahmen der in der
jeweiligen Marktlage begründeten Möglichkeit.

6. Die „Wag" wird von Halbjahr zu Halbjahr ein Präli¬
minare über den dem Baufortschritte entsprechenden Kapitals¬
bedarf aufstellen und dieses Präliminare zumindestens vier
Monate vor Eintritt des Geldbedarfes der Gemeinde Wien und
den finanzierenden Banken bekanntgeben. Letztere werden sodann
unverzüglich mit der Gemeinde Wien, beziehungsweise der „Wag"
in Verhandlungen über die Konditionen eintreten, zu welchen
die Banken, die dem Kapitalsbedarfe entsprechenden Obligationen
zu übernehmen, beziehungsweise zur Subskription aufzulegen
bereit sind. Sollte über die Bedingungen dieser Obligations¬
übernahme innerhalb vier Monaten eine Einigung nicht erzielt
worden sein, so steht es der Gemeinde Wien frei, dasjenige
Obligationsquantum, bezüglich dessen die Einigung nicht zustande
gekommen ist, anderweitig zu begeben, jedoch zu Bedingungen,
welche für die Gemeinde Wien günstiger sein müssen, als
diejenigen, welche die Banken offeriert haben.

7. Die „Wag" ist berechtigt, die Uebernahme der ersten
500 Millionen hypothezierten Obligationen (Absatz1) nach
Erschöpfung der im Punkte XXIII vorschußweise vorgesehenen
200 Millionen Kronen ohne Vorlage eines Präliminares zu
beanspruchen.

8. Die „Wag" hat über den Baufortschritt und die jeweiligen
Bauvergebungen vierteljährlich dem Wiener Gemeinderate zu
berichten.

VII. 1. Die Gemeinde Wien verpflichtet sich hingegen schon
jetzt, die gesamte Leistung aus den gemäß dem ersten Bau¬
programm erstellten Wasserkraftwerke der „Wag" zu beziehen.

2. Insoweit sie darüber hinaus ihren Strombedarf auch
weiterhin aus Wasserkraftwerken decken'will und insoweit die
Befriedigung dieses Bedarfes im Rahmen des Elektrifizierungs¬
planes (Punkt V, Absatz2) möglich ist. verpflichtet sich die
Gemeinde Wien, diesen Strombedarf ausschließlich aus Wasser¬
kraftwerken der „Wag" zu decken und wird den Bedarf an Energie
immer so zeitgerecht der „Wag" bekaitntgeben, daß die Finanzierung
und der Bau nach diesem Elektrifizierungsplane erfolgen können.

3. Wenn jedoch andere Unternehmungen aus Wasserkraft¬
werken, deren Ausnützung der „Wag" nicht zusteht, der Gemeinde
Wien Strom unter Bedingungen anbieten sollten, die günstiger
sind als jene der „Wag" bei Wasserkraftwerkendes zweiten Aus¬
baues, insoferne sie sich nicht im Bau befinden, so ist" die
Gemeinde Wien von der oben stehenden Strombezugsverpflichtung
im Ausmaße der offerierten Jahresmittelleistung in Pferdestärken
dann befreit, wenn die „Wag" der Gemeinde Wien nicht gleich¬
wertige Vorteile bietet.

4. Die Gemeinde Wien darf jedoch dann zu keinen anderen
Bedingungen als zu den der „Wag" bekanntgegebenen abschließen,
ohne zuvor neuerlich die Stellungnahme der „Wag" einzuholen.

5. Bezüglich der restlichen jeweils auf rnnd 100.000 L8
mittlerer Jahresleistung fehlenden Energiemenge bleibt die Ver¬
pflichtung der Gemeinde Wien zum Strombezuge aufrecht, eS
sei denn, daß sich der vorstehende Fall wiederholt.

6. In allen derartigen Fällen hat die„Wag" innerhalb einer
Frist von vier Wochen ihre Stellungnahme bekanntzugeben.

7. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Beurteilung
derartiger Anbote unterwerfen sich beide Teile einem unparteiischen
Schiedssprüche.
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VIII . Die „Wag " wird die Wasserkraftwerke an der Ibbs
und an der Wafferleitungsstrecke Lunz — Kienberg — Gaming , wo¬
möglich auch die übriger Werke des ersten Ausbaues einschließlich
der zugehörigen Fernleitungen und Nebenaulagen nach Bau¬
vollendung in betriebsfähigem Zustande den städtischen Elek¬
trizitätswerken zur Betriebsführung überlassen . Die Betriebs¬
führung der allfällig übrigen Wasserkraftwerke , Fernleitungen
und Nebenanlagen (Punkt V ) steht der „Wag " frei.

IX . 1. Die Wag hat das Recht , vor jedem anderen , die
von der Gemeinde Wien nicht verwerteten Energiemengen aus
den für sie gebauten Wasserkraftwerken zum freien Verschleiße
außerhalb des Stromversorgungsgebietes der städtischen Elek¬
trizitätswerke jeweilig zu übernehmen . Die „Wag " hat für diese
Energiemengen der Gemeinde Wien den Strompreis des meist¬
begünstigten Großabnehmers (ausgenommen die städtischen Eigen¬
betriebe ), die gleichen Bedingungen vorausgesetzt , zu bezahlen.
Die näheren Bedingungen für dieses Bezugsrecht bleiben fall¬
weise besonderen Vereinbarungen Vorbehalten.

2 . Stromabnehmer aus Wasserkraftwerken der „ Wag ", die
unmittelbar von der „Wag " neben der Gemeinde Wien aus diesen
Werken Strom beziehen , werden nach dem Verhältnis ihres
Energiebezuges zur Rückbürgschast an die Gemeinde Wien für
den Dienst der Obligationsanleihe zu verpflichten (Punkt VI,
Absatz 2 ) sein.

X . 1 . Die Gemeinde Wien wird der „Wag " alle etwa er¬
worbenen Rechte , insbesonders Grundeigentums - und dingliche
Rechte , diesbezügliche Verträge und Vorverträge , sowie die Er¬
gebnisse ihrer Studien auf dem Gebiete der Elektrifizierung gegen
Vergütung der nachgewiesenen Selbstkosten in Betreff : a) der
Wasserkraftwerke an der Ibbs , b) der Wasserkraftwerke an der Hoch¬
quellenleitung bei Lunz — Kienberg — Gaming . bezüglich b) jedoch
nur ein Kraftnutzungsrecht , c) der Wasserkraftwerke an der Donau
sofort übertragen ; die bereits erworbenen oder noch zu erwerben¬
den wasserrechtlichen Bewilligungen zur Ausnützung überlassen.

2 . Falls die „Wag " sechs Monate nach ihrer Konstituierung
durch eigenes Verschulden mit dem Baubeginn der Werke noch
im Verzüge ist . fallen gegen Rückersatz der ausgeleaten Beträge
samt Zinsen alle diesbezüglich von der Gemeinde Wien an die
„Wag " übertragenen Rechte an die Gemeinde Wien zurück. Die
übergebenen Projekte sind gleichzeitig zurückzustellen.

3 . Der gleiche Vorgang wird einznhalten sein , wenn die
unter c) erwähnten Donaukraftwerke innerhalb fünf Jahren nach
Konstituierung der „Wag " nicht zu bauen begonnen werden . Die
von der „ Wag " allfällig dmchgeführten . die Donau betreffenden
Studien und ausgearbeiteten Projekte werden gleichfalls der Ge¬
meinde Wien über deren Verlangen gegen eine zu vereinbarende
Entschädigung zur Verfügung gestellt.

4 . Die Gemeinde Wien wird die „ Wag " bei der Erwerbung
neuer wafferrechtlicher Bewilligungen tatkräftig unterstützen.

XI . 1 . Die Wasserkraftwerke , Fernleitungen und Neben¬
anlagen fallen , soweit in den wasserrechtlichen Bewilligungen
oder allfälligen sonstigen Verträgen keine anderen Bestimmungen
getroffen sind , und zwar die nach dem ersten Bauprogramm
gemäß Punkt V . Absatz 3 , ausgeführten Anlagen nach 30 Jahren
vom Tage der Aufnahme der Stromliefcrung , die allfällig übrigen
nach dem zweiten Bauprogramm gemäß Punkt V , Absatz 5 , aus¬
geführten Anlagen nach je 30 Jahren vom Tage der Aufnahme
der Stromlieferung mit den bezüglichen Konzessionen samt allem
Zugehör einschließlich des gemäß Punkt XVII/b für das be¬
treffende Wasserkraftwerk gesammelten Fonds ohne jede sonstige
Entschädigung der Gemeinde Wien anheim , und zwar mit allen
Beschränkungen und Lasten und unter Uebernahme desObligations-
tilgungs - und Zinsendienstes , insoferne dies alles auf den der
Gemeinde Wien heimfallenden Wasserkraftwerken haftet.

2 . Bei Wasserkraftwerken , Fernleitungen und Nebenanlagen,
die nach dem Bauprogramme gemäß Punkt V , Absatz 3 und 5,
ausgeführt wurden und deren Betrieb die „Wag " führt , fällt über¬
dies der betreffende Erneuerungsfonds heim.

XII . Die „ Wag " ist berechtigt , in Anrechnung zu bringen:
Vom Tage der Tätigkeit des vorbereitenden Komitees (Punkt XXII)
während der Bauzeit der zur Versorgung Wiens mit elektrischer
Energie vorzugsweise dienenden Wasserkraftwerke , Fernleitungen
und Nebenanlagen zur Deckung der Gencralunkostcn der „Wag"
als Generalunternehmer , das sind ihre Auslagen für die Leitung
der Projektierung , der Bauausführung , für die Bauvergebung

und die Reisen ihrer Angestellten , der Zentralleitung usw . einen
Zuschlag von 6 v . H . auf alle Aufwendungen , die der Bau¬
durchführung -dienen und zum tatsächlichen Bauaufwande der
Kraftwerke . Fernleitungen und Nebenanlagen zu rechnen sind,
wie zum Beispiele die Aufwendungen für die Konsenswerbungen,
Kommissionen , Grundewlösungen , Baueinleitungsarbeiten , Bau¬
herstellungen aller Art einschließlich der maschinellen , mechanischen
und elektrischen Ausrüstung für die örtlichen Bauleitungen der
„Wag " für den Probebetrieb usw . Dieser Zuschlag darf höchstens
von 3 6 Milliarden Kronen bemessen werden.

k . Die Gemeinde Wien vergütet der „Wag " : Vom Tage
der Konstituierung der „Wag " bis zum Tage des Heimfalles
(Punkt XI ) :

a) Bei Wasserkraftwerken , Fernleitungen und Nebenanlagen,
die für den Betrieb der städtischen Elektrizitätswerke bestimmt
sind , die tatsächlichen Aufwendungen der „Wag " für die Ver¬
zinsung und Tilgung der Obligationsanleihen (Punkt VI , Absatz 1)
zuzüglich eines Zuschlages von 0 125 v . H . für das Jahr vom
Nennbeträge der nicht getilgten Obligationsanleihen für die mit
diesem Dienste verbundenen Arbeiten und Leistungen ; hiebei
bleibt die Ausstellung des Tilgungsplanes der Gemeinde Wien
mit der Maßgabe überlassen , daß d'e gesamte Tilgungsdauer
der Obligationsanleihe » jeweils 50 Jahre nicht überschreitet und
daß es ihr freisteht , jeweils vom zehnten Jahre ab die ganze
oder teilweise Obligationöschuld zurückzuzahlen und als Entgelt
für die Benützung der Anlagen eine weitere Vergütung für die
Zeit vom Tage der Inbetriebsetzung bis zum Ablauf des zehnten
Betriebsjahres von 2 v . H . für das Jahr vom Anlagekapital
(Punkt XIV ) , vom elften Betriebsjahre bis zuyr Ablauf des
20 . Betriebsjahres von I V2 v . H - für das Jahr vom Anlage-
kapital und vom 21 . Betriebsjahre bis zum Tage des Heim¬
falles 1 v . H . für das Jahr vom Anlagekapital unter der Voraus¬
setzung , daß die Zinsen für die Obligationsanleihen eine Abzugspost
von den der Steuerleistung unterliegenden Einnahmen der „Wag"
bilden . Andernfalls hat die Gemeinde Wien den auf diese Zinsen
entfallenden Anteil der Steuerleistung einschließlich aller Zuschläge
zu tragen , beziehungsweise der „Wag " zu vergüten . Diese Ver¬
gütung von 2 Prozent , 1 '/" Prozent , beziehungsweise 1 Prozent
darf höchstens von 3 6 Milliarden Kronen bemessen werden.
Sollte die Gemeinde Wien von dem im Punkte VI , Absatz 6,
zuaestandenen Rechte Gebrauch machen und einen Teil der
Obligationen ohne Mitwirkung der Banken an eine andere
Stelle plaziert haben , so reduziert sich die Vergütung der
Gemeinde Wien an die „ Wag " vom Tage der Inbetriebsetzung
an bis zum Tage des Heimfalles um je '/ § Prozent von jenem
Betrage , welchen die Banken nicht übernommen haben . Für den
von den Banken übernommenen Betrag bleiben die festgesetzten
Vergütungen von 2 , 1 '/ , Prozent , beziehungsweise 1 Prozent
aufrecht . Die Gemeinde Wien hat schließlich auch alle Steuern
und Abgaben , welche über die Art und Höhe der am 1 . April
1921 bestehenden hinausgehen und auf dieses Geschäft fallen , zu
tragen , beziehungsweise der „Wag " zu vergüten . Die tatsächlichen
Betriebsauslagen hat die Gemeinde Wien unmittelbar aus
eigenem zu tragen . Eine weitere Zahlung für d>e Stromlieferung
hat die Gemeinde Wien der „Wag " nicht zu leisten.

b) Bei Wasserkraftwerken , Fernleitungen und Nebenanlagen,
deren Betrieb von der „Wag " geführt wird und welche Strom für
die Gemeinde Wien liefern , »und zwar nach Maßgabe und im
Verhältnisse der Encrgieleistung für die Gemeinde Wien zur
Gesamtenergieleistung des betreffenden Werkes , zu den unter
diesem Punkte L/a genannten Beträgen 1wch die tatsächlichen
Betriebsauslagen (Punkt XV ) für diese Wasserkraftwerke , Fern-
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leitungen und Nebenanlagen zuzüglich eines jährlichen Zuschlages
von 1 v. H. vom Anlagekapitale(Punkt XIV).

XIII. Insoweit die Vereinbarungen Wasserkraftwerke des
zweiten Bauprogrammes betreffen, sind beide VertragSteilr
berechtigt, bis spätestens bei Beschlußfassung über die Bau¬
inangriffnahme eines solchen Wasserkraftwerke» zu verlangen,
daß diese Vereinbarungen abgeändert werden, wenn sich bis
dahin die für den Bau solcher Anlagen maßgebenden wirt¬
schaftlichen und finanziellen Verhältnisse gegenüber den heutigen
geändert haben. Erst wenn hierüber ein Einvernehmen erzielt
worden ist, darf der Bau dieser Wasserkrastanlagrnbegonnen
werden.

XIV. Zu dem Anlagekapital« für die Wasserkraftwerke,
Fernleitungen und Nebenanlagen find zu zählen: Sämtliche
Aufwendungen für den Bau zuzüglich der Zuschläge an die
„Wag" während der Bauzeit (Punkt XII die Begebungs¬
verluste der Anleihen; die Gründungsgebühren für die Aktien;
die Obligationsgebühren und die Jnterkalarien.

XV. Zu den tatsächlichen Betriebsauslagen der Wasser¬
kraftwerke, Fernleitungen und Nebenanlagen sind zu zählen:
Die Auslagen für die Erhaltung ; die Rücklagen für die Er¬
neuerung; die Löhne und Gehalte einschließlich aller sozialen
Lasten de» Betriebspersonales; die Auslagen für die Betriebs¬
stoffe, Schmier- und Putzmittel; die sonstigen Aufwendungen
für Schreib-, Zeichen- und Verbrauchsmaterial und für daS mit
deren Beschaffung, Bewirtschaftungund Verrechnung befaßte
Personal; die Versicherungen; die Steuern und Abgaben, die den
Charakter von Verbrauchssteuern wie WasserzinSu. dgl. haben.

XVI. I . Der Einheitspreis der nach Wien gelieferten Energie
ergibt sich, indem man die Summe der au» den Posten nach
Punkt XII/L/a oder XIl/L b « rechneten Teilbeträge durch die
Anzahl der hinter den Unterspannungsklemmen oder Fern-
leitungstransformatoren in Wien gemessenen Kilowattstunden
dividiert.

2. Hiebei dürfen jedoch bei Betriebsführung der Wasser¬
kraftwerke durch die städtischen Elektrizitätswerke die tatsächlichen
Betriebsauslagen nur im Sinne des Punktes XV in Rechnung
gestellt werden.

XVII. Um einerseits der Gemeinde Wien die hydroelektrische
Energie so rasch als möglich dienstbar zu machen, um anderseits
die „Wag" zu einer wirtschaftlichenund sparsamen Projektierung
der Wasserkraftwerke sowie Baudurchführung zu veranlassen,
werden der „Wag" nachstehende außerordentliche Vergütungen
zugesichert:

») Für jedes Kilowatt, welches die „Wag" den städtischen
Elektrizitätswerken vor dem 30 Juni 1926, abnahmsbereit loko
Wien, gemessen nach Punkt XVI, Absatz 1, zur Verfügung
stellt, erhält sie bis 30. Juni 1926 eine Tagesprämie von
12 X.

b) wenn der für die nach Wien gelieferte Kilowattstunde
nach Punkt XVI sich ergebend- Einheitspreis niedriger ist als
das Siebenfache des Durchschnittes ans sämtlichen Preisen, welche
die städtischen Elektrizitätswerke für daS verwendete Heizmaterial
per 1000 Wärmeeinheiten loko Kraftwerk aller ihrer heute be¬
stehenden Dampfanlagen für den verglichenen Zeitraum bezahlen,
so erhält die „Wag" 50 v. H. von diesem Unterschiede für jede
gelieferte und nach Punkt XVI gemessene Kilowattstunde ver¬
gütet.

Für die Berechnung deS Durchschnittspreises des verwendeten
Heizmateriales sind nebst den bezüglichen verwendeten Kvhlen-
mengrn für fremde Kohlen die tatsächlich bezahlten Kosten ein¬
schließlich Fracht samt allen Zuschlägen und für die in eigenen
Bergwerken gewonnenen Kohlen die buchmäßig nachgewiesenen
Gestehungskosten samt Fracht und allen Zuschlägen maßgebend.
Die „Wag" ist berechtigt, durch laufende Kontrolle den Heizwert
der verwendeten Heizmaterialienund durch Einsicht in die auf
die Heizmaterialienverrechnung bezughabenden Bücher und Belege
die Grundlagen für die Berechnung deS Jahresdurchschnittspreise»
der verwendeten Heizmaterialienzu überprüfen. Von dem der

„Wag" auf Grund dieser Bestimmungen jährlich zukommenden
Betrage steht ihr jedoch nur die Hälfte zur freien Verfügung,
die zweite Hälfte hat sie einem Fonds zuzuweisen, der zur vor¬
zeitigen Tilgung von Obligationsanleihen (verlorener Bauauf¬
wand) zu verwenden ist. Wenn unter Anwendung deS Waffer-
kraftförderungSgesetze» vom 13. Juli 1921, B.-G.-Bl . Nr. 409,
die zulässige vorzeitige Tilgung von dreiviertel der Anlagekosten
durchgeführt ist, so verringert sich der oben angeführte Satz von
50 v. H- auf 25 v. H. Diese Vergütung steht aber dann der
„Wag" zur Gänze zur freien Verfügung. Der Berechnung dieser
Vergütung ist daS erste Mal der Zeitraum vom Tage der
Stromabnahme bi» 31. Dezember dieses Kalenderjahres, weiter¬
hin das Kalenderjahr und daS letzte Mal der Zeitraum vom
1. Jänner de» Heimfalljahres bi» zum Heimfalltage zugrunde
zu legen

XVIII. 1. Die „Wag" hat die Geschäfte wie ein ordentlicher,
sorgsamer und emsiger Kaufmann zu führen, den Bau hinsicht¬
lich der Kosten wirtschaftlich und hinsichtlich der Ausgestaltung
der Werke den zeitgemäßen technischen Anforderungen entsprechend
zu erstellen.

2. Die Einrichtungen sind in allen ihren Teilen vom je¬
weiligen Betriebsführenden in tadellosem Betriebszustande zu er¬
halten.

XIX. 1. Die Bauentwürfe für die Wasserkraftwerke an der
Mb », an der WasserleitungSstreckeLunz—Kienberg—Gaming
und den dazu gehörigen Fernleitungen und Nebenanlagen sind
im Einvernehmen mit der „Wag" von den städtischen Elektrizitäts¬
werken auszuarbeiten und der „Wag" zur Anerkennung und Bau¬
ausführung zu übergeben.

2. Die Projekte für die übrigen Wasserkraftwerke, Fern¬
leitungen und Nrbenanlagen der beiden Bauprogramme gemäß
Punkt V, Absatz3 und 5, werden im Einvernehmen mit den
städtischen Elektrizitätswerken von der „Wag" ausgestellt und
sodann den städtischen Elektrizitätswerken zur Genehmigung vor¬
gelegt.

3. Alle für diese Zwecke erfolgten Vorlagen gelten als ge¬
nehmigt, wenn innerhalb vier Wochen oder einer gestellten Frist
eine Einsprache nicht erfolgt, vllfällige Einsprachen müssen inner¬
halb 14 Tagen oder innerhalb einer durch die „Wag" gestellten
längeren Frist ausgetragen sein, widrigenfalls das Exekutivkomitee
der „Wag" endgiltig entscheidet.

4. Die städtischen Elektrizitätswerke werden auf ihre Kosten
eine Bauaufsicht bestellen, deren Wirkungskreis in einer besonderen
Vereinbarung festgestellt wird, sie sind weiter berechtigt, aus
ihre Kosten die kaufmännische Gebarung der „Wag" zu über¬
wachen.

XX. 1. Alle Arbeiten sind derart zu vergeben, daß jeweils
für ausreichende und leistungsfähige Konkurrenz gesorgt ist und
auf inländische Firmen vorzugsweise Rücksicht genommen wird.
Die Direktion der „Wag" hat hinsichtlich aller Arbeiten, die einen
Aufwand von mehr als 25 Millionen Kronen erfordern, die
diesbezüglichen Anträge im Exekutivkomitee zu stellen, welches
über die Vergebung entscheidet. Ergibt sich in diesem Komitee
hiebei keine Mehrheit, so gilt jene» Anbot als angenommen, für
welches die Mehrheit der Vertreter der Gemeinde Wien ge¬
stimmt hat.

2. Bei allen anderen Fragen, die ausschließlich die Wasser¬
kraftwerke an der Mbs und an der WasserleitungSstrecke Lunz—
Kienberg—Gaming betreffen und geschäftsordnungsgemäß der
Entscheidung de» Exekutivkomitee» unterliegen, gilt bei Stimmen¬
gleichheit jener Antrag al» angenommen, für den die Mehrheit
der Vertreter der Gemeinde Wien gestimmt hat.

XXI. Die Regelung aller sonstigen die Stromlieferung be¬
rührenden Fragen wie: Festsetzung der Stromart , Spannung
und Periodenzahl; Festsetzung aller Zahlungsfristen; Festsetzung
der Art und Weise, wie dir der „Wag" zustehenden Interessen an
der Betricbsführung der städtischen Elektrizitätswerke hinsichtlich
jener Geschäfte, die mit dieser Vereinbarung zusammenhängen,
wahrgenommen werden; Festsetzung der Sicherstellung der ord-
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nung-mäßigen Lieferung, beziehungsweise der zu leistenden Ver-
tragsstrafen; Festsetzung der Bedingungen für die Aushilfe au»
den Dampfzentralen der städtischen Elektrizitätswerke für die
Werke, deren Betrieb der „Wag- freisteht, bleibt einer be¬
sonderen Vereinbarung zwischen der „Wag- und den städtischen
Elektrizitätswerken Vorbehalten.

XXII. 1. Bis zur Errichtung der „Wag- werden die Ver¬
tragsteile alle Maßnahmen zur Erfüllung der Zwecke der Ge¬
sellschaft(Punkt II und V) und auch die Bauinangriffnahme
durch ein vorbereitende» Komitee energisch betreiben.

2, Dieser vorbereitende Komitee ist aus der im Verhältnisse
der Akticnbcteiligung entsprechenden Anzahl von Vertretern der
Gemeinde Wien und der Banken gebildet und führt die Geschäfte
im Sinne dieser Vereinbarung.

XXIIl. 1. Die für da« vorbereitende Komitee notwendigen
Geldmittel bis zu 200 Millionen Kronen werden von den
Banken vorschußweise bereit gestellt. Nach der Errichtung der
„Wag- werden die nachgewiesenen Auslagen deS Komitee- von
der „Wag- den Banken einschließlich der Zinsen zum jeweiligen
Bankzinsfüße für das Jahr rückvergütet. Die Rückzahlung der¬
selben erfolgt durch die erste Emission der Wasserkrafiobliga-
tionen.

2. Sollte es nicht zur Errichtung der „Wag" oder binnen
sechs Monaten nachher zum Baubeginne kommen, so hat die
Gemeinde Wien den Banken den eventuellen Vorschuß einschließ¬
lich Zinsen zurückzuzahlen. Die allenfalls laut Punkt X, Absatz 2,
geleisteten Zahlungen der Gemeinde sind davon in Abzug zu
dringen

XXIV. 1. Die Besetzung der Stelle de» Präsidenten der zu
gründenden Aktiengesellschaft„Wag" mit einer Person au» der
Mitte de» VcrwaltungSrateSwird der Gemeinde Wien Vorbe¬
halten. Dem Präsidenten steht bei Stimmengleichheit im Brr-
waltung-rate ein DirimierungSrecht nicht zu.

2. Die Statuten der »Wag* sind von der Gemeinde Wien
im Einvernehmen mit den Gründerbanken festzusetzen.

8 . Wahl  der Gemeindekommissionzur Bildung der Ge-
schwornen- und Schöffenliste für das Jahr 1922. (GRe. Jenschik,
Adelheid Popp, Richter. Dr . Schei, Neininger. Marie Wielsch
als Vertrauenspersonen; Hernstein, Groß, Schmöltzer und Grün¬
beck als Ersatzmitglieder.)

Linsiiz-AuMuk.
Bericht

über die Sitzung vom 19. September 1921.
Vorsitzende: Die GRe. Broczyner und Heitzinger.
Amtsf. StR . : Breitner.
Anwesende: Bgm. Reumann , VB. Emmerling,  StR.

Siegel  und die GRe. Bauer . Blum , Han za , Hengl,
Hieß , Dr. Kienböck , Dr. Pollack,  Gabriele Proft,
Wimmer und Zimmert,  ferner Mag.Dior, Dr. Aartl,
Ob.Mag.R. Dr . Schwarz,  Ncchn.AmtsDir. yheral,  sowie
Rechn.Revid. Bundschar  vom Kontrollamte.

Entschuldigt, beziehungsweise beurlaubt: Die GRe. A ng er-
mayer , Kreutzer , Kunschak,  Julius Müller , Dr.
Schwarz - Hiller und Speiser.

Schriftführer: Mag.Ob.Koär. Dr. Spandl . »
GR. Hie hing er  eröffnet die Sitzung.

BerichterstatterVB. Emmerling:
(AuSschZ X 20»,AuSsch.VHI.Z. 2133.) DerBauunternrhmung

Brüder RedlichL Berger wird für die BaggerungSarbeiten in
Zillingdorf ein mit 6 Prozent zu verzinsender weiterer Bauvorschuß
in der Höhr von 10,000.000 L gewährt, dessen Sicherstellung und
Rückzahlung gemäß den im Schlußbriefr Vom 13. Juli 1920,
Z. 1637/2S, sestgelegten Bedingungen zu erfolgen hat.

(« . d. StG . u. GR.)

(«ußsch. Z. S 165, AuSsch. Vlll , Z. 214t .) Für den « uSbau
der Unterstation RudolfLheim im 14. Bezirke, Nobilegasse 31/S3,
wird ein Nach.ragSkredit von rund 3,500.000L genehmigt, welcher
Betrag im JnvestilionSwirtschaft»p!aiir für daS Jahr 1922 vorzu¬
sehen ist. (A. d. StS . u. GR.)

GR. Broczyner  übernimmt den Vorsitz.
Berichterstatter StR . Siegel:

(AuSsch. Z. X 207.) Der Gesetzentwurf betreffend die Be¬
freiung von Neu-, Um-, Zu- und Aufbauten im Wiener Gemeinde-
grbiete von der Gemeindeabgabe von höheren Mietzinsen, den Ge¬
meinde» und LandeszuschlSgen zur Gebäudesteuer de» Bunde» und
den ZinS- und Schulhcllern wird nach einem eingehenden Berichte
de» Referenten über^die vorhergehenden Verhandlungen mit den
Bauinteressenten, welche zu der Vorlage geführt haben, und der
Mitteilung, daß vom Gemeinderate eine Resolution anzunehmrn sein
wird, in der Bürgermeister als Landeshauptmann aufgefordert
wird, eine Novellierung der geltenden AnforderuugSbestimmungen,
bezüglich der in der Vorlage begünstigten Bauten in dem Sinne
vorzunehmrn, daß die durch diese Bauten geschaffenen Räume der
Anforderung nicht unterliegen, mit folgenden Abänderungen ge¬
nehmigt:

Zu Z 2 : Der Absatz erhöht folgende Textierung: „Gebühren,
die von der GemeindeWen au» Anlaß besonderer Leistungen ein¬
gehoben werden und deren Höhe nach den Mietzinsen berechnet,
wird (zum Beispiele Kanal- und Senkgrubenreinigungsgebühr),
werden bei solchen Neu-, Um-, Zu- und Aufbauten nach Miet¬
zinsen berechnet, ine durch Vergleich mit ähnlichen, bereit» bestehen¬
den, die Begünstigung diese» Gesetze- nicht genießenden Baulich¬
keiten, beziehungsweise Mietobjekten festzustellrn sind."

Zu § b : Der erste Absatz enthält folgende vom MagistratS-
dirrktor Dr. Hartl vorgeschlagene Textierung: „Wenn durch nach¬
trägliche Aenderungen. . . weggefallen sind, hat der Hauseigen¬
tümer . . . dir Anzeige zu erstatten. In solchen Fällen kann, wenn
die Aenderung ohne Zustimmung des Magistrate» vorgenommeu
wurde, auf daS Erlöschen. . . erkannt werden."

Dir Anträge des SiR . Dr. Kienböck  auf Streichung der
Worte „und für die Dauer der Begünstigung sichergestellt" im Z2
und auf Einschallung der Worte „wenn den Bauführenden ein
Verschulden trifft" nach den Worten „In solchen Fällen kann" im
zweiten Absätze de» § k werden abgelchnt.

(A. d. StS . u. GR. als Landtag.)
Berichterstatter StR . Breitner:

Der Bericht über die Annahme der vom Finanzausschüsse be¬
schlossenen Abänderungen an dem Urbcreinkommen, betreffend die
zu errichtende Wasserkraftwerke-Aktiengesellschaft„Wag", durch die
Banken wird wie die Mitteilung über einzelne nachträgliche stilisti¬
sche Änderungen zur Kenntnis genommen.

(AuSsch. Z. X 203, M.Abt. 4, 2507.) Die Gemeinde Wien
als gründende BebictSkörperschaft des „HolzmarkteS Wien — ge¬
meinwirtschaftliche Anstalt" erklärt zur ungeteilten Hand mit der
Republik Oesterreich und dem Lande Niederösterrrich die Haftung
für die Verzinsung und Tilgung der gemäß 8 4 der Satzungen
auSzuqebrnden 18 Millionen Kronen tilgbarer Teilschuldver¬
schreibungen gemäß tz 7 des Gesetzes vom 2S. Juli 1919,
Sr -G.-Bl. Nr. 38S, zu übernehmen. (A. d. StS . u. GR.)

BerichterstatterGR. H eitzinger:
(AuSsch. Z. L 168, AuSsch. V, Z.1048.) Zur AuSgabSrubrik

501/3 Instandhaltung der Schuleinrichtung" wird für den rest¬
lichen Teil deS VerwaltungshalbjahceS 19.21 ein erster Zuschuß-
krevit in der Höhe von bSo.000 L genehmigt. Zur AuSgabS-
rubrik 501/1ä „Erhaltung der Häuser für gemischte Zwecke" wird
für da« laufende VerwaltungShalbjahr ein erster Zuschußkredit von
850.000 L bewilligt. Zur AuSgabSrubrik 501/2 „JnstandhaltungS-
arbeilen für gemietete Objekte" wird für da» laufende VerwaltungS¬
halbjahr 192l ein erster Zuschußkreditvon 60.000 L genehmigt.

(A. d. StS . u. GR.)
GR. Heitzing er  übernimmt den Vorsitz.
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Berichterstatter GR . Broczyner:
(AuSsch . Z . ^ 208 .) Der Gesetzentwurf betreffend Abänderung

deS Gesetzes vom 11 . Februar 1921 , L . -G .-Pi . für Wien Nr . 1t,
wird genehmigt . (A . d . StS . u ? GR . als Landtag .)

Berichterstatter GR . Hieß:
(AuSsch . Z . H 20t , M .Abt . 5 , L. 1l09 .) Der Magistrat,

Abteilung 5 , wird ermächtigt , 6000 Stück RückoergütungSdrucksorten
für gebrannte geistige Flüssigkeiten Formular 6 zum Preise von
8378 L 50 b beim städtischen WwtschafrSamte anfertigen zu lassen
und diese Drucksorte ebenso wie die beim Drucksortenvcrlage der städti¬
schen Hauplkasse zum Verschleiße gelangenden Drucksorten Formular ^
und L daS Stück zu 60 b ab 1 . Oktober 1921 zu verkaufen.

. (A. d. StR .)
(AuSsch . 8 - ^ 206 . M .Abt . 4 , 1975 ) Der Verlag für das

städtische Zieg -lwerk in Oberlaa wird von S0 .000 L auf 200 .000 L
pro Woche erhöht . (A . d. StS . u . GR .)

Berich!erstatterin GR . Gabriele Pro ft:
(AuSsch . Z . L 161 , AuSsch . III , Z . 727 .) Zur AuSgabS-

rubrik 801/7 c „Ueberführungskosten kranker Armer " wird für daS
Verwaltungsjahr 1920/21 ein Zuschußkredit in der Höhe von
662b L 28 k bewilligt . (A . d. StS .)

(AuSsch . Z . L 162 , AuSsch . III , Z . 699 .) Die für daS Ver-
waltungsjahr 19 r9/20 für Bad Hall auf den Ausgabsrubiken 1/2
und 1/9 erforderlichen im GebarungSergebniffe bedeckten Zuschuß¬
kredite von 14 . 129 L 27 b und 8840 L 91 b werden genehmigt.

(A . d . StS .)
(AuSsch . Z . L 163 , AuSsch . HI , Z . 721 .) Für daS Ver-

waltungsjahr 1920/2l wird zu den Ausgabsrubriken 30 t/16 , S und
801/16 9 ein erster Zuschußkrcdit in der Höhe von 190 .000 L
und zu den AuSgabSrubriken 801/15 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 sowie 301/16 , 7
ein zweiter Zuschußkredit in der Höhe von 1,667 .000 L genehmigt.

(A. d. StS . u . GR .)
Berichterstatter GR . Wimmer:

(AuSsch . Z . ä 169 , AuSsch . V, Z . 1042 .) Die Instandsetzung
deS HolzstöckelpflasterS im 3 . Bezirke Radetzkystraße von der Pfeffer¬
hofgaffe bis Mitte des HauseS Radetzkystraße 2 wird mit dem
Kostenerforderniffe von rund 533 .000 L genehmigt , die bis zum
Betrage von 350 .000 L im Voranschläge für daS 2 . Halbjahr 1920
sichergestellt und auf Rubrik 517/4 b bedeckt sind . Für daS Mehr-
erforderniS wird ein Zuschußkredit von 183 .000 L zu dieser Rubrik
genehmigt . (A . d . StS . u . GR .)

(Aussch . Z . L 166 , Aussch . V , Z . 1044 .) Der Entwurf für
die Asphaltumlegüng über den ttohlenkellern deS Neuen Rathauses
am Friedrich Schmidtplatze im 1. Bezirke wird mit einem Kosten-
erfordernisse von rund 363 .000 L genehmigt , wovon 200 .000 L
im Voranschläge für daS VerwaltungSjahr 1921/11 auf der Aus-
gabsrudrik 517/4d beoeckt sind . Für daS Mehrerfordernis wird
ein Zuschußkredit von rund 163 .000 L zu dieser Rubrik genehmigt.

(A. d. StS u. GR .)
Berichterstatter GR . Blum:

(AuSsch . Z . L 167 , Aussch . V, Z . 1024 .) Die Umlegung deS
HolzstöckelpflasterS in der Neumanngafse zwischen Paulanergasse und
dem Mozariplatze im 4 . Bezirke wird mit einem Kostenerfordernisse
von 658 .OOo L genehmigt . Diese Kosten sind bis zum Betrage von
450 .000 Li im Voranschläge für daS 2 . Halbjahr 1921 sicher-
gestellt und aus Rubrik 517/t b bedeckt, für das MehrersordcrniS
wird ein Zuschußkredit in der Höhe von rund 208 .000 L zu dieser
Rubrik genehmigt . _ (A . d . St S . u . GR .)

Au§sHuß
für Wohlsahrtseinrichtungen, Jugendfürsorge und

Gesundheitswesen.
Bericht

über die Sitzung vom 14 . September 1921.
Vorsitzende : Die GRe . Jorde  und Amalie Pölz  er.
Amtsf . StR . : Prof . Dr . Julius Tandler.

Anwesende : Die GRe . Adele Bartisal,  Marie Bock,
Rudolfine Fleischner,  Leopoldine Glöckel , Gohout,
Grünfeld , Dr . HaaS,  Marie Kramer,  Dr . Alma
Motzko - Seitz , Panosch , Paulitschke , Rummel¬
hardt , Schleifer,  Amalie Seidel,  Marie Vejvoda
und Wawerka.

Beigezogen : Ob .Jug .Anw . Dr . Faulhaber,  Jug .Anw-
Dr . Götzl , Mag Sekr . Urban,  Mag .R . Paul,  Mag .Sekr
Dr . Suttner,  Ob .Stadtphys . Dr Böhm  sowie Dr . Pick.

Schriftführer : Mag .Kzptsprkt . Dr . Brey mann.
Vorsitzender GR - Jorde  eröffnet die Sitzung und wünscht

den Beratungen im Ausschüsse gedeihlichen Erfolg.
Der amlSführende Stadtrat berichtet über Fürsorgesormen,

Auszahlung von Erhaliungsbeiträgen im Bezirksteile Kaiser - Ebers-
dorf im Wege deS Post - Sparkaffen -Ämtes ( M .Abt . 8 , 46260 ) und über
die geringe Inanspruchnahme der TageSheimstäkte Jedlesee zu Er-
holungsfürsorgezwecken . (M .Abt . 7/L . 44 .)

Berichterstatter SiR . Prof . Dr . Tandler:
(Aussch . Z . 753 . M .Abt . 7/V , 974/20/272 .) Der Gemcinde-

ratSauSschuß III nimmt den Bericht des städtischen Jugendamtes
betreffend die Durchführung der Räumung des Jugendheimes Oder¬
hollabrunn genehmigend zur Kenntnis und beauftragt dasselbe,
unter Aufrechterhaltung der ihm bereits mit Beschluß des Gemeinde¬
ratsausschusses vom 26 . Februar 1921 , Aussch . Z . 170 , erteilten
Ermächtigung (alle im Verfolge der Liquidierungsarbeiten erforder¬
lichen Vorkehrungen und Verfügungen — insoweit sie nicht von
einschneidender grundsätzlicher Art sind — vorzunehmen ) , insbe-
sondere zur Führung der finanziellen Auseinandersetzung mit der
Staatsverwaltung aus der Benützung deS ehemaligen Flüchtlings¬
lagers in Obcrhollabrunn für Zwecke der Jugendfürsorge der Ge¬
meinde Wien , und zwar unter Bedacht aus die ihm Berichte auS-
geführten Richtlinien für diese finanzielle Auseinandersetzung . Ueber
daS Ergebnis dieser Verhandlungen wird zeitgerccht zu berichten sein.
Ebenso über die endgiltige Erledigung der Geschäfte der Betriebs¬
buchhaltung.

Berichterstatterin GR . Adele Bartisal:
(Aussch . Z . 726 , M .Abt . 7/Kg , 40 .) Der Verzicht deS Ober¬

lehrers Michael Hugl auf das Ehrenamt der pädagogischen Leitung
des öffentlichen Kindergartens der Gemeinde Wie » 6 . Wallgasse 22
wird zur Kenntnis genommen und ihm für sein verdienstvolles
Wirken in diesem Amte Dank und Anerkennung ausgesprochen.

(Aussch . Z . 695 , M .Abt . 7/Kg -, 23 ) Der neucrrichtete Kinder¬
garten 5 . Margaretengürtel 98 ist mit Schulbeginn , daS ist mit
15 . September 1921 , zu eröffnen . Der während der Sommer¬
monate geschlossene Kindergarten 7 . Westbahnstraße 19 ist aus
sanitären Gründen nicht wieder zu eröffnen und wird aufgelassen

(Aussch . Z . 697 , M .Abt . 7/V , 778/16 .) Der Obelkinder¬
gärtnerin deS öffentlichen Kindergartens , der Gemeinde Wien 7.
Burggasse 14 , Franziska Raschka , wird ' die pädagogische Leitung
dieses Kindergartens als Ehrenamt übertragen.

Berichterstatterin GR . Amalie Pölzer:
(Aussch . Z . 729 , M .Abt . 8 , 53029 .) Die Wohl der im Magistrats¬

berichte genauüten , zu Funktionären der Srktion Kaiser - Ebersdorf
deS FürsorgeinstituttV Simmering gewählten Personen wird mit der
Funktionsdauer bis 31 . Dezember 1925 bestätigt.

(Aussch . Z . 730 , M .Abt . 8, 41,27 .) Die im Magistrats-
berichte genannten , zu SektionSsuuktionären der 1 . und 2 . Sektion
des Fürsorgeinstitules 19 gewählten Personen werden mit der Funk-
tionSdaucL bis 31 . Dezember 1925 bestätigt.

(Aussch . Z . 732 , M Abt . 8, 5838t .) Die Wahl der im Magi-
stratSberichte genannten , zu Ersatzsürsorgcräten des 21 . Bezirkes
gewählten Personen wird mit der Funktionsdauer bis 31 . Dezember
1925 bestätigt.

(AuSsch . Z . 665 , M .Abt . 8 , 47 , 767 .) Die Wahl des Alfred
Hübl und Fanny Kosicka zu Fürsorgeräten des 4 . Bezirkes wird
mit der Funktionsdauer bt« 31 . Dezember 1n25 bestätigt.

(Aussch . Z . 668 . M .Abt . 8 , k l . 331 . » Die Wahl der Amalia
Weingartner zum Fürsorgerat deS 7 . Bezirkes wird mit der
FunktionLdauer bis 31 . Dezember 1925 bestätigt.



Nr . 78 38 . September 1931 — Ausschüsse . 1195

(AuSsch . Z . 662 . M .Abt . 8 . 51 , 822 .) Die Wahl de « Rudolf
Weißenstein zum Fürsorgerate des 19 . Bezirke « wird mit der
FunklionSdauer bis 31 . Dezember 1925 bestäiigt.

(AuSsch . Z . 733 , M .Abt . 8 . 47555 .) Die Wahl der im
Magistratsberichte genannten , zu Fürsorger äten des Fürsorgeinstitutes
im 9 . Bezirke gewählten Personen wird mit der Funktionsdauer bis
31 . Dezember 1925 bestätigt.

(AuSsch . Z . 661 , M .Abt . 8 , 93543 .) Die Wahl deS Ferdinand
Pokorny zum ScktionSobmannstellvertretrr der 1. Sektion im
Fürsorgeinstitute deS 2V. Bezirkes wird mit der Funktionsdauer bis
31 . Dezember 1925 bestätigt.

(AuSsch . Z . 731 , M .Abt . 8 , 51 , 561 .) Die Wahl der im
MagiftralLberichte genannten Personen zu Ersatzfürsorgeräten deS
FürsorgeinstituteS des 18 . Bezirkes wird mit der Funktionsdauer
bis 31 . Dezembe 1925 bestätigt.

(AuSsch . Z . 664 , M Abt . 8 , 50 . 797 .) Die Wahl der im
Magistratkberichte angeführten zu Fürsorgeräten deS 20 . Bezirkes
gewählten Personen wird mit der FunklionSdauer bi« 31 Dezember
1925 bestätigt.

(AuSsch . Z . 660 , M .Abt . 8 , 53957 .) Die Wahl deS Karl
Polke zum Schriftführerstellvertreter der 3 . Sektion im Fürsorge¬
institute deS 18 . Bezirkes wird mit der Funktionsdauer bis
31 . Dezember 1925 bestätigt . *

(AuSsch . Z . 734 , M .Abt . 8 , 39651 .) Die Wahl der im
Magistratsberichte genannten , zu Fürsorgeräten des 15 . Bezirkes
gewählten Persouen wird mit der Funktionsdauer bis 81 . De¬
zember 1925 bestätigt . Der Wahl der noch genannten Personen
wird auS den im Berichte angeführten Gründen die. Bestätigung
versagt.

Berichterstatter GR . Grünfeld:
(AuSsch . Z . 738 , M .Abt . 13 , 4124 .) Der Magistrat wird

ermächtigt , die Randgräbcr in den Gruppen 45 , 86 bis 89 und
92 im Wiener Zentralfriedhose zur Belegung in laufender Reihe
gegen Erlag der für Jnnengräber festgesetzten Gebühren zu ver¬
wenden . Hievon sind ausgenommen die Reihen 1 und 33 in der
Gruppe 89 , die Reihen 49 und 50 der Gruppe 88 , Reihe 33 in
der Gruppe 87 L und Reihe 49 in der Gruppe 87

(AuSsch . S . 712 , M .Abt . 13 , 4152 .) Der Akkordlohn der zum
Aukheben der Gräber im Ottakringer Friedhofe verwendeten
Akkordarbeiter wird rückwirkend vom 27 . August 1921 von 330 L
auf 280 L für daS Grab erhöht.

(AuSsch . Z . 685 , M .Abt . 13 , 5520/20 .) Die Anlage von
25 eigenen Gräbern an Stelle der projektierten Schachtgräber tn
der Reihe 3 und 4 der Gruppe 6 deS Neustiftrr Friedhofes wird
genehmigt . Bei Vergebung der am Hauptwege zwischen den
Hauptgruppen 6 und v anzulegenden eigenen Gräber Gruppe 0,
Nr . 1 bis 8 und Gruppe v , Reihe 1 , Nr . 1 bis 10 ist ein
50prozentiger Zuschlag zu den tarifmäßigen Gebühren einzubeben.
Die Ncueinteiluug der Gruppe ^ gemäß dem Plane des Stadt-
bauamteS von Juli 1921 wird genehmigt und die Gebühr für die
Vergebung dieser Gräber mit einem 50prozentigrn Zuschläge zu
din tarifmäßigen Grabstellgebühren festgesetzt . An Stelle der zur
Wiederbelegung gelangenden Echachtgräber in der Gruppe L sind
26 eigene Gräber mit der Bezeichnung Gruppe L , Reihe 2,
Nr . 1 bis 13 und Reihe 8 , Nr . 1 bi« 13 anzulegen , bei deren
Vergebung ebenfalls ein 50prozentiger Zuschlag zu den tarifmäßigen
Grabstellgebühren einzuheben ist.

(AuSsch . Z . 703 , M .Abt . 13 , 1824 .) Die Verwaltung de«
Meidlinger Friedhöfe « wird ermächtigt , die in dem beiliegenden
Jnventare enthaltenen Grabsteine und Kreuze auS dem Depot de«
Meidlinger Friedhofes an Privatparteien freihändig zu verkaufen,
wobei die festgctzien Schätzwerte bloß die unterste Grenze deS Ver¬
kaufspreises darstellen . Dem Verwalter des Meidlinger Friedhofes
wird als Entschädigung für diese Mehrleistung ein Anteil von
10 Prozent von dem beim Verkaufe eines Kreuzes oder Steines
erzielten Erlöse gewährt.

(AuSsch Z . 717 , M .Abt . 13 , 3839 .) Dem Ansuchen der
Gisela Wörnle um die Bewilligung zur freien Ausstellung einer
Aschenurne in einer Kolumbariennische im Wiener Zentralfriedhofe

wird unter der Bedingung Folge gegeben , daß die Urne in geeig¬
neter Weise befestigt wird . Die Urne ist derart zu verschließen,
daß die Aschenreste nicht herausgenommen werden können.

(AuSsch . Z . 681 , M .Abt . 13 , 708 .) Dem Karl Franta wird
ausnahmsweise die Bewilligung zur Ausmauerung des eigenen
Grabe « Gruppe 4 , Reihe 4 , Nr . 64 im Wiener Zentralfriedhofe
gegen Einhaltung der festgesetzten Bedingungen erteilt.

(AuSsch . Z . S58 , M .Abt . 8 , 97210/30 . ) Der Schlußbericht
betreffend die Kohlenverteilung an Arme im Winter 1919/30 wird
genehmigend zur Kenntnis genommen . Dem Sekretär der Genoffen¬
schaft der nichtprotokollierten Händler mit Brennmaterialien HanS
Ctanek wird in Würdigung der von ihm anläßlich der Armen-
kshlenaktion im Verwaltungsjahre 1918/20 im Interesse der
Gemeinde Wien entfalteten ersprießlichen Tätigkeit eine Remu¬
neration von 1500 L gewährt . (A . d . AuSsch . U .)

(AuSsch . Z . 657 , M .Abt . 13 , 1440 .) Dem Ludwig Krau«
wird der heimgrfallrne Grabstein vom Grabe Kolera im Stam-
merSdorfer Friedhofe um den Betrag von 800 L überlasten.

(AuSsch . Z . 691 , M .Abt . 13 , 3142 .) In Abänderung de«
Punkte « 1 deS Beschlusses de » GemrinderatSauSschuffeS III vom
15 . Juni 1921 , AuSsch . Z . III , 479 , wird der jährliche Pachtzins
für die Ueberlaffung eine « 15 n? großesi GrundstreifenS im katho¬
lischen MatzleinSdorfer Friedhofe zur Anlage einer Bienenzüchterei
mit 100 L festgesetzt.

(AuSsch . Z . 875 , M .Abt . 13 , 2979 .) Dem Nikolaus Ran-
ninger , Totengräber im AltmannSdorfer Friedhofe , wird der heim-
gefallene Grabstein vom Grabe Nr . 684 im AltmannSdorfer
Friedhofe um die Gebühr von 3000 L überlassen.

(AuSsch . Z . 723 , M .Abt . 13 , 3765 .) Der Josefa Kaffer wird
daS eigene Grab Gruppe 66 , Reihe 3 , Nr . 28 im Wiener Zentral-
friedhofe um die Gebühr von 3000 L auf 15 Jahre überlaffen.

(AuSsch . Z . 744 , M .Abt . 13 , 4192 .) Der Therese Karg!
wird der einfache Gartengruftplatz , Gruppe 13 S , Nr . 11 im
Wiener Zentralfrirdhofe um die Gebühr von 100 .000 L auf die
Dauer des FriedhofsbestandeS überlassen . ^

(AuSsch . Z . 742 , M .Abt . 13 , 3895 .) Der Emilie NedomanSky
wird der Gartengruftplah Nr . 1 in der Gruppe 58 L im Wiener
Zentralfriedhofe mit einem Ausmaße von rund 25 um die
Gebühr von 154 .000 ^ auf die Dauer des FriedhofsbestandeS
überlasien.

(AuSsch . Z . 686 , M .Abt . 13 , 3835 .) Dem Kommerzialrat
I . H . Proft wird der Gartengruftplatz Gruppe 14 L , Nr . 9 a oder
der Gartengruftplatz Gruppe 32 L , Nr . 17 im Wiener Zentral¬
friedhofe um die Gebühr von je 100 .000 L auf die Dauer deS
FriedhofsbestandeS überlasten.

(AuSsch . Z . 701 , M .Abt . 13 , 3561 .) Der Flora KrauS wird
der freie Platz Nr . 19 a in der Reihe 14 der Gruppe 71 im
Friedhofe zu Neustift am Walde um die Gebühr von 35 .000 L
unter der Bedingung auf FrtedhofSdauer überlasten , daß der vor¬
handene Baumbestand erhalten bleibt und der Platz nur zur gärt¬
nerischen Ausgestaltung deS NachbargrabeL Nr . 28 verwendet wird.
An Stelle deS eigenen Grabes Gruppe Reihe 14 , Nr . 20 im
selben Friedhöfe wird die Anlage eines Doppelgrabes für sechs
Leichen genehmigt.

(AuSsch . Z . 722 , M .Abt . 18 , 4218 .) Der Magistrat wird
ermächtigt , den vom St :phan Szemes am 17 . Jänner 1919 sab
I . A . 730 erlegten Betrag von 40 L als Erneuerungsgebühr für
die Verlängerung des Benützungsrechtes an dem eigenen Grabe
Gruppe 17 k , Reihe 8 , Nr . 5 im Wiener Zentralfriedhofe auf
weitere 20 Jahre , daS ist bis 19 . August 1938 , zu verrechnen.

(AuSsch . Z . 705 , M .Abt . 13 , 2713 ) Dem Salomon Donnath
wird da « heimgefallene Grab Gruppe V, Reihe 5 , Nr . 1 auf der
israelitischen Abteilung deS Döblinger Friedhofes als eigenes Grab
um die Gebühr von 45 .000 L auf Friedhofsdauer überlasten.

(AuSsch . Z . 706 , M .Abt . 13 , 8888 .) Dem Johann Bobik
wird die Bewilligung erteilt , beim MannschaftSgrabe (Drobinz)
Gruppe 91 , Abteilung 30 , Nr . 27 der Kriegergrabstätte de«
Wiener Zentralfriedhofes eine kleine Marmortafel aufstrllen zu lasten.



119« «r . 78. 29. September 1331. — Ausschüsse

(« uSsch. Z . 689 , M .Abt . 13, 3204 .) Dem Adolf Zwerina
wird der nächste zur Vergebung gelangende einfache Gruftplatz in
der Gruppe 20 deS Hietzinger Friedhofes um die Gebühr von
50 .000 L auf die Dauer deS FriedhofSbestandrL überlassen.

(« uSsch. Z . 690 , M .Abt . 13, 1727 .) Dem Franz HauSotter
werden die beiden eigenen Gräber am Hauptwege in der Gruppe 6,
Nr . 8 und 4 am Neustifter Friedhofe um die Gebühr von 36 .000 L
auf die Dauer deS Friedhofsbestandes überlassen . Dem Ansuchen
um Ermäßigung der Zahlung dieser Gebühr in Raten wird keine
Folge gegeben.

(AuSsch. Z . 679 . M .Abt . 13 , 3240 .) Der Olga Wagner wird
die Bewilligung erteilt , beim Gagistengrabe Gruppe 91 , Abteilung 2,
Nr . 45 , in der Kriegrrgrabstätte deS Wiener ZentralfriedhofcS ein
Holzkreuz aufstellen zu lasten.

(AuSsch. Z . 702 , M .Abt .13, 4S55 .) Der Bestrick Vay -Dovsky
wird der nächste zur Vergebung gelangende einfache Gruftptatz in
der Gruppe 20 deS Hietzinger Friedhofes um die Gebühr von
60 .000 L auf die Dauer deS FriedhofSbrstandeS überlasten.

(AuSsch. Z . 709 . M .Abt . 13 , 3733/20 .) Der Karoline Meister
wird der unter Jnventar -Nr . 1 im Ober -St . Beiter Friedhöfe
lagernde heimgefallene Grabstein um den Betrag von 8000 L
überlasten.

(AuSsch. Z . 684 , M .Abt . 13 . 3976 .) Dem Ansuchen um kosten¬
lose Ueberlaffung eines eigenen Grabes für den verstorbenen Lösch¬
meister der Freiwilligen Feuerwehr Ober -Döbling Johann Bücher
am Sieveringer Friedhofe wird nachträglich die Genehmigungerteilt.

(AuSsch. Z . 674 , M .Abt . 13, 3382 .) Dem Karl Rüll wird
der heimgefallene Grabstein vom Grabe Josef Badusch am Ncu-
stifter Friedhofe um den Betrag von 4500 L überlasten.

(AuSsch. Z . 71S , M .Abt . 13 . 3762 .) Der Marie Kalwoda
wird der unter Jnventar -Nr . 24 im Obrr -St . Weiter Friedhofe
lagernde anheimgrfallene Grabstein um den Betrag von 1600 L
überlassen.

(AuSsch. Z . 682, M .Abt. 13 , 1975 .) Der Beschluß deS
GemeinderatSauSschuffeL der Gruppe III vom 1. Juni 192 t,
AuSsch. III , Z . 4S6 , wird dahin abgeändert , daß die Gebühr für
die nachträgliche Erwerbung deS eigenen Grabes Truppe 4, Nr . 129,
im Heiligenstädter Friedhofe auf die Dauer deS Friedhofsbestandes
mit 3000 L festgesetzt wird.

(AuSsch. Z . 714 , M .Abt . 13 , 4424 .) Der Anna Türk wird
der unter Jnventar -Nr . 175 im Baumgartner Friedhofe lagernde
heimgefallene Sandsteinsockel um den Betrag von 200 L über¬
lasten.

(AuSsch. Z . 713 , M .Abt . 13, 4233/20 .) Der Leopoldine
Hackt wird das unter Jnventar -Nr . 84 im Baumgartner Friedhöfe
lagernde anheimgefallrne Eisenkreuz um den Betrag von 300 L
überlasten.

(AuSsch. Z . 711 , M .Abt . 13 , 3932 .) Der Therese Fuch« wird
der unter Jnventar -Nr . 13 im Ober -St . Beiter Friedhöfe lagernde
heimgefallene Grabstein um den Betrag von 1500 L überlasten.

(AuSsch. Z . 710 , M .Abt . 13 . 3764 .) Der Albertine Qucstl
wird daS eigene Grab Gruppe 86 , Reihe 3, Nr . 29 , im Wiener
Zcntralfriedhofe um die Gebühr von 3000 L auf 15 Jahre über¬
lasten.

(AuSsch. Z . 683 , M .Abt . 13 , 3536 .) Dem Eduard Fridl
werden die heimgefallenen Gräber Gruppe v , Reihe 34 , Nr . 261,
262 und 268 als eigene Gräber um die Gebühr von 60 .400 Li
auf die Dauer deS Friedhofsbestandes überlassen.

(AuSsch. Z . 687 , M .Abt . 13 , 3563 .) Dem Anton Brandner
wird die nachträgliche Einzahlung der Renovationsgebühr für ein
verfallenes Grab bewilligt.

(AuSsch. Z . 672 , 671 , 743 u. 633 , M .Abt . 13 , 3001 , 3165,
3816 u. 2862 .) Dem Anton Hodtk, der Lcopoldine Schweitzer,
dem HanS Grundier und dem Hermann John wird die nachträgliche
Einzahlung der Renovationsgebühr für verfallene Gräber bewilligt.

(AuSsch. Z . 737 , M .Abt. 13, 8596 .) Dem Ludwig Tcufert
wird die nachträgliche Einzahlung der Renovationsgebühr für ein
Verfallenes Grab bewilligt.

Berichterstatter StR . Prof . Dr . Tandler:
(AuSsch. Z . 668 , M .Abt . 8, 56896 .) Die Danksagung der

Rechtshilfestelle der Gemeinde Wien für Bedürftige anläßlich der
Beistellung von Straßenbahnfahrscheinen für die ehrenamtlich
tätigen Organe der Hilfsstelle wird zur Kenntnis genommen.

(AuSsch. Z . 670 , M .Abt . 9. 8513 .) Peter Kolisch wird als
Hospitant im Kaiserjubiläumsspitale zugelaffcn.

(AuSsch. Z . 655 . 673 u . 611 , M .Abt. 9, 8296 . 8612 und
7270 .) Anton Sommerer , Rudolf Bayer und vr . msä . Tomoo
Hasegawa werden als Hospitanten im Kaiserjubiläumsspitale der
Stadt Wien zugelasien.

(AuSsch. Z. 694, M.Abt. 12, 72 l9.) Die Gemeinde Wien
gewährt ab 1. September 1921 nach Wien zuständigen, mittellosen
Kranken für die Lungenheilstätte Grasenhof nach dem Einkommen
und VermögenSverhältnifsen abgestufte Zuschüsse. Für gänzlich
Mittellose können die ganzen VerpflegSkosten per 250 L pro Tag
von der Gemeinde übernommen werden . Die Gemeinde Wien
gewährt ab 15 . August 1921 nach Wien zuständigen , mittellosen
Kranken für die Lungenheilstätten Enzenbach, Hörgas und Villa
Barbara nach den Einkommen- und Vermögensverhältnisten obge¬
stufte Zuschüsse. Für gänzlich Mittellose können die ganzen Ver¬
pflegSkosten per 150 L pro Tag von der Gemeinde übernommen
werden . Die hiefür erforderlichen Kosten sind auf AuSgabSrubrik
301/7 ä zu verweisen.

(AuSsch. Z . 736 , M .Abt . 12 , 7349 .) Dem städtischen Ge¬
sundheitsamts wird für die Dauer der Sperre der Heilanstalt
Alland die Befugnis erteilt , Heilbedürftige nach Maßgabe des
vorhandenen Kredites , beziehungsweise auf Rechnung deS Alland-
krediteS in anderen inländischen Lungenheilstätten unterzubringen.

(AuSsch. Z . 699 , M .Abt . 9, 8424 .) Die für daS VerwaltungS-
jahr 1919/20 für Bad Hall auf den Ausgabsrubriken 1/2 und 1/9
erforderlichen , im Gebaruugsergebniffe bedeckten Zuschußkredite von
14 .129 L 27 d und 8340 Lid werden genehmigt.

(A. d. AuSsch. II u. StS .)
(AuSsch. Z . 659 , M .Abt . 9, 8243 .) Die VerpflegSkosten für

die städtischen Humanitätsanstalten der Gemeinde Wien werden ab
1. August 1921 von 120 L auf 130 L per Kopf und Tag erhöht.

(A. d. StS . u. GR .)
(AuSsch. Z . 700 , M .Abt. 9, 8806 .) Dr . AntoniS Malawasos

wird als Hospitant im Kaiserjubiläumsspitale der Stadt Wien
zugelasten.

(AuSsch. Z . 667 , M .Abt . 9, 8441 .) Die NächtigungSgebühr
für die im städtischen Asyle Untergebrachten Palästinerwanderer
wird für die Zeit vom 1. Mai bis einschließlich 15 . September 1921
von 60 L , beziehungsweise 70 L auf 35 L ermäßigt.

(A. d. AuSsch. II , StS . u. GR .)
(AuSsch. Z . 728 , M .Abt . 6, 58356 .) Die mit Beschluß vom

6. Juli 1921 zur Aussch. Z . 581 verfügte vorläufige Enthebung
deS Fürsorgerates Ludwig Kummermann von seinem Amte als
Fürsorgers deS 10 . Bezirkes wird aufgehoben und diesem wieder
daS Recht zur sofortigen Ausübung des Fürsorgemandates ein¬
geräumt.

(AuSsch. Z 677 , M .Abt . 30 , 3219 .) Der Betrieb der
Sanitätsstation V ist bis auf weiteres auszulasten. Die Transporte
sind auf die anderen Stationen aufzuteilen . Die Station ist aber
vorläufig in vollkommen gebrauchsfähigem Zustande zu belasten , um
bei dringendem Bedarfe wieder in Betrieb genommen werden zu
können. — Die Wäscherei in der Sanitätsstanon X ist ebenfalls
bis auf weiteres aufzulaffen . Die Wäsche ist in gut desinfiziertem
Zustande der städtischen Wäscherei zum Waschen zu übergeben . Auch
die Einrichtung der Wäscherei ist in vollkommen gebrauchsfähigem
Zustande zu erhalten , um bei Auftreten von Epidemien sofort
wieder in Betrieb genommen werden zu können. — 30 Pferde
sind außer Betrieb zu stellen und nach Ausmusterung der alten
unbrauchbaren Pferde an andere Betriebe mit dem Vorbehalte
abzugeben, daß diese bei dringendem Bedarfe jederzeit einberufen
werden können. 1 Stationsleiter wird mit der Führung des
Katasters der Lohnverrechnung und der schnelleren Hereinbringlich-
machung der TranSportgrbühren betraut und ihm zur Unterstützung
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1 Stationsführer beigegeben . Im Falle der vorübergehenden
Wiedereröffnung der Sanitätsstation V haben diese die Leitung der
Station zu übernehmen . — Der Magistrat wird beauftragt , unter
möglichster Schonung der Existcnzmöglichkeit deS Personales
1 Stationsführer , 1 Chauffeur , b Kutscher , 5 Pferdewürter,
5 Wäscherinnen , beziehungsweise Reinigungsfrauen ohne Auflassung
der systemisierten Stellen abzubauen und diese womöglich in anderen
Betrieben unterzubringen . Die im Betriebe verbleibendin ReinigungS-
frauen sind zu verpflichten , bei vorübe »gehender Eröffnung der
Wäscherei in der Sanitätsstation X dortselbst Wäscherinnendienst zu
leisten . (A : d . StS . u . GR .)

Berichterstatterin GR . Leopoldine Glöckel:
(Aussch . Z . 666 , M .Abk. 10 , 1811 .) Die Schüler Gustav

Görlich und Josef Wukitz werden im Genüsse des Freiplatzes der
Gemeinde Wien an der Staatsakademie für Musik und darstellende
Kunst belasten . Dem Schüler Otto BartoZ wird der Freiplatz nun¬
mehr für Vas Hauptfach „Komposition " verliehen.

(AuSsch . Z . 676 , M .Abt . 10 , 1338 .) Der Anna Uhlik und
der Stephanie Wlodarz wird je ein Freiplatz der Gemeinde Wien
an der Privatbildungsanstalt für Kindergärtnerinnen in Wien,
7 . Burggaffe 11 vom Schuljahre 1921/23 an auf die lehrplan¬
mäßige Bildungsdauer verliehen.

(Aussch . Z . 680 , M .Abt . 10 , 1304 .) Der Elisabeth Knoll wird
auS der Anton und Josefa Kittenbergerschen Stiftung ein Aus¬
stattungsbetrag von 1000 X verliehen.

(Aussch . Z . 656 , M .Abt . 10 , 855 .) Die Zinsen auS der
Amalia Gräfin Vecsey - Stiftung werden nach dem Vorschläge deS
Feuerwehrkommandos verliehen.

(Aussch . Z . 724 , M .Abt . 10 , 2204 .) Dem Schüler am
Staats -Realgymnasium im 21 . Bezirke Rudolf Weinbauer wird das
Stipendium der Gemeinde Wien für Schüler dieses Gymnasiums
vom Beginne deS Schuljahres 1921/22 an von 200 X auf 600 X
jährlich erhöht.

(Aussch . Z . 735 , M Abt . 10 , 1672/20 .) Die Gemeinde Wien
ist bereit , die Verwahrung und Verwaltung des Vermögens der
Johann Track - Stiftung für Schülerinnen der MZdchenvolksschule im
10 . Bezirke , Keplerplatz 7 , zu übernehmen . Dem vorgelegten
Stiftbriesentwurfe wird zugestimmt . Von der Einhebung eines Bei¬
trages zu den Verwaltungskosten wird Abstand genommen.

(Aussch . Z . 720 , M .Abt . 10 , 1821 .) Dre Gemeinde Wien
übernimmt die Verwahrung und Verwaltung des Vermögens der
Direktor Johann Langer -Stiftung für Schülerinnen , die auS der
Mädchrnbürgerschule 12 . Deckergasie 1 austreten und sieht bis auf
weiteres von der Einhebung eines Verwaltungskostenbeitrages ab.
Dem vorgelegten Stiftbriesentwurfe wird zugestimmt.

(Aussch . Z . 741 , M .Abt . 10 , 18/13 .) Dem vorgelegten
Stiftbriesentwurfe der Stiftung Heinrich Schellenberg wird zuge-
stimmt . Die Gemeinde Wien behält sich die Einhebung eine«
lOprozentigen Beitrages z» den Verwaltungskosten vor , sobald die
Stiftungsvcrleihung möglich wird.

Berichterstatter StR . Prof . Dr . Tandler:
(AuSsch . Z . 693 , M .Abt . 12 , 7283 .) Der Wiener Magistrat

übernimmt im Wohltätigkeitshause zu Baden für die Zeit vom
1. Oktober 1921 bis 31 . Dezember 1931 allmonatlich je 80 Plätze
zu 50 X per Kops und Tag für die Zeit vom 1 . Jänner 1932
bis 30 . April 1922 , vom 1. Oktober 1922 bis 31 . Dezember 1922

allmonatlich je LO Plätze zu 100 X per Kopf und Tag , für die
Zeit vom 1 . Mui 1932 bis 30 . September 1922 allmonatlich je
100 Plätze zu 100 X per Kopf und Tag . Verliehen werden
300 Freiplätze , für die übrigen 40 Plätze werden nach Maßgabe
der Bedürftigkeit Zuschüsse gewährt . Die VerpflegSgehühr wird
monatlich vorausbezahlt . Dieser Vertrag mit dem WohltätigkeitShause
lauft vom 1 . Jänner 19H2 bi« 81 . Dezember 1S22 und wird
stillschweigend erneuert , wenn nicht bis längstens 1 . Oktober jeden
Jahres ein NenderungSantrag gestellt wird.

Berichterstatterin GR . Amalie Seidel:
(Aussch . Z . 74S , M .Abt . 8 , 27958 .) Die Wahl de » im

Magistratsberichte angeführten , zu Fürsorgeräten des Fürsorge-
instltutes des 13 . Bezirkes gewählten Personen wird mit der

Funktionsdauer bi» 81 . Dezember 1935 bestätigt . Dagegen wird
die Wahl der noch genannten Personen aus den im Berichte
angeführten Gründen abgelehnt.

(AuSsch . Z . 747 , M .Abt . 8 , 49552 .) Die Wahl der im
Magiftratsberichte genannten , zu Fürsorgeräten des Fürsorge¬
institutes 8 . Bezirk gewählten Personen wird mit der FunktionS-
daurr bis 81 . Dezember 1925 bestätigt . ""

(AuSsch . Z . 746 , M .Abt . 8 , 48973 .) Die Wahl deS Jssef
Jirava zum Fürsorgerat im Fürsorgeinstitut 10 . Bezirk wird mit
der Funktionsdauer bis 31 . Dezember 1925 bestätigt.

(Aussch . Z . 745 , M .Abt . 8 , SS140 .) Die Wahl des Alfred
Pink zum Schriftführer der 1. Sektion im Fürsorgeinstitut 19 . Be¬
zirk wird mit der Funktionsdauer bis 31 . Dezember 1935 bestätigt.

Berichterstatter GR . Schleifer:

(Aussch . Z . 704 , M .Abt . 9 . 8177 .) Die M .Abt . 9 wird
ermächtigt , für die Ockonomie ^ Gteinklamm " daS von Dr . Lazar
Münzer auf den Gründen „ Brunhof " angebotene Weiderecht unter
den im Magistratsberichte erwähnten Bedingungen anzunehmen.

(AuSsch . Z . 696 , M .Abt . 7 . Bf . 11 20 .) Den drei Schul-
warten auf den städtischen Spielwiesen im Schönbrunner (Vor¬
park (2 ) und im Schweizergarten ( 1) wird für ihre Verwendung
als Platzwächter auf die Dauer der heurigen Epielsaison eine
monatliche Zulage von je 280 X zuerkannt . Dem städtischen
Straßenpfleger auf dem KrankenhausfondSspielplatz im 9 . Bezirke
wird für seine Verwendung al « Platzmeister auf die Dauer der
heurigen Spielsaison eine monatliche Zulage von 400 X bewilligt.

(Aussch . Z . 740 , M .Abt . 9 , 8602 .) Die Bezüge der Hau « ,
ausseher in den Armenhäusern 2 . „Im Werd " 19 und 16 . Lieb¬
hardtgaffe 17 werden mit den Betrage von 300 X monatlich,
rückwirkend ab 1. Juli 1921 , festgesetzt.

(AuSsch . Z . 739 , M .Abt . 9 . 8564 .) Die Erhöhung der Preise
für die Verköstigung der Pfleglinge deS Grundarmenhauses 13 . Stock-
hammergafle 30 , auf 22 X per Portion seitens der Wiener öffent¬
lichen Küchenbetriebsgesellschaft m . b . H ., ab 1. August 1921 wird
genehmigend zur Kenntnis genommen.

(AuSsch . Z . 718 , M .Abt . 9 , 4372 ) Die Abschreibung der
von unbekannten Tätern entwendeten Jnventargegenstände deS IV.
städtischen Waisenhauses im Werte von 30 . 190 X wird genehmigt.

(A . d . StS .)
(AuSsch . Z . 651 , M .Abt . 9 , 6973 .) Der Magistrat wird

ermächtigt , den Nachlaß deS am 1 . Februar 1921 im VersorgungS-
! Hause der Stadt Wien in Abbs verstorbenen Pfleglings Anna

Dolezal im Gesamtwerte von 3K9 X 50 k ohne Rücksicht auf die
Verpflegskostenforderung der Gemeinde Wien der bedürftigen erb-
lafferischen Tochter Anna Zitterhofer auszufolgen.

(Aussch . Z . 698 , M .Abt . 9 , 7901 .) Der Magistrat wird
ermächtigt , das in dem Nachlasse des am 1 . Juli 1920 im Wiener
VcrsorgungSheime verstorbenen Pfleglings Franz Tasch gehörige
Postsparkasienbuch Nr . 109 .801 mit der Einlage von 630 X ohne
Rücksicht auf die Verpflegskostenforderung der Gemeinde Wien den
erblasierischen Enkeln Franz und Rosine Tasch zu überlaffen.

(AuSsch . Z . 653 , M Abt . 9 , 7903 .) Der Magistrat wird
ermächtigt , aus dem Nachlasse deS am 18 . Februar 1921 im
Wiener Bersorgungsheime in Lainz verstorbenen Pfleglings Franz
KaraL die zu dem Nachlasse gehörige Kriegsanleiheobligation per
1000 X Nominale ohne Rücksicht auf die Verpflegskostenforderung
der Gemeinde Wien der bedürftigen erblasierischen Witwe zu überlassen.

(AuSsch . Z . 654 , M .Abt . 9 , 7463 .) Der Magistrat wird
ermächtigt , den nach Abzug der Leichenkosten verbleibenden Nach¬
laßrest nach dem am 6. April 1921 im Versorgungshause Liesing
verstorbenen Pflegling Franz Chobot im Gesamtwerte von 2765 X
19 b ohne Rücksicht auf die Verpflegskostenforderung der Gemeinde
Wien der bedürftigen erblasierischen Witwe Johanna Chobot zu
überlassen.

(AuSsch . Z . 652 , M .Abt . 9 , 8154 .) Der Magistrat wird
ermächtigt , den Nachlaß des am 13 . Juni 1920 im Versorgungs¬
hause in Liesing verstorbenen Pfleglings Josefa Pribromskh im
Schätzwerte von 527 X 7 b ohne Rücksicht auf die BerpflegS-
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kostenforderung der Gemeinde Wien der erblasseuschen Schwester
Marie Wiesinger zu überlasten.

Berichterstatterin GR . Rudolfine Fleisch» er:
(AuSsch. Z. 735, M.Abt. 7/Kg., 118.) Die M .Abt. 7.

städtisches Jugendamt wird ermächtigt, in dem Hause 20. Winter¬
gaste 34 eine Abteilung deL Kindergartens 20. Wintergaste 8
unterzubringen. Die Bestellung einer AushilfLwärterin zu diesem
Zwecke und die Anschaffung der nötigen Einrichtungsgegenstände
und Beschäftigungsmittel wird bewilligt. Die Eröffnung dieser
Abteilung des Kindergartens 20. Wintergaffe 8 hat noch im
Monate September 1921 zu erfolgen.

(AuSsch. Z. 715, M.Abt. 9, 8165.) Die leihweise Ueberlastung
von 120 Bettgestellen auL den Beständen des Kinderheimes in
Untermridling an das Jugendheim in Baumgarten wird gegen
jederzeitigen Widerruf bewilligt.

Berichterstatterin GR . Marie Bock:
(AuSsch. Z. 669, M.Abt. 9, 4918 .) Die Uebertragung der im

Magistratsberichte genannten Kirchengeräte auS dem VersorgungS-
haus Mauerbach in das VersorgungShauS Baumgarten wird
genehmigt.

(AuSsch. Z . 650, M.Abt. 9, 6819 .) Für da« zweite Halbjahr
1921 wird für feuerpolizeiliche Maßnahmen für das Kinderheim
Jedlesee zur AuSgabSrubrik 301/18 , Post 7 (Verwaltungsgruppe III ),
rin Zuschußkredit in der Höhe von zusammen 330.000 L bewilligt.

(A. d. AuSsch. II , StS . u. GR .)
(AuSsch. Z. 727, M.Abt. 8, 62824 .) Zur AuSgabSrubrik

301/7 o „Ueberführungskostcnkranker Armer" wird für daS Ver-
waltungSjohr 1920/21 ein zweiter Zuschußkredit in der Höhe von
6625 L 28 !, bewilligt. (A. d. AuSsch. II u. StS .)

(AuSsch. Z. 721, M.Abt. 9, 8732 .) Für das Verwaltungs¬
jahr 1920/21 wird zur AuSgabSrubrik 301/16 , 5 und 301/16 , 9
ein erster Zuschußkredit in der Höhe von 190.000 L und zu den
AuSgabSrubriken 801/15 , 3, 5, 7, 9, 11 sowie 301/16 , 7, ein
zweiter Zuschußkredit in der Höhe von 1,667.000 L genehmigt.

(A. d. AuSsch. II . StS . u. GR .)

BezlrSDerrretungen
Sitzung:

10. Bezirk: 30. September, 4 Uhr nachmittags.

Allgemeine OachrlHten.
GemeindevermiMullgsämter.

Verhandlungstage im Oktober  1921.
1., 16., 20. Bezirk: 5., 12., 19., 2ü.
13. Bezirk: 7.. 31.
14. „ 12., 36.
81. „ 4., 11., 18.. 25.

LeVensrntttetverkeyr.
Marktbericht über die Woche vom 18 . bis 24 . Tep.

tember 1S21.
In dieser Woche waren die auf die Märkte gebrachten Bezüge aus

allen Gebieten rückgängig. Gemüse  geht in Sommerware
ebenso zu Ende wie gewisse Obstsorten, aber auch der Streik der
Eisenbahner und nicht zuletzt die westungarischen Vorfälle beein¬
trächtigten, wenn auch nicht wesentlich, die Zuschübe. Die Anliefe¬
rungen auS Ungarn haben sich bei Gemüse um die Hälfte (über
1400 g), bei Kartoffeln um nahezu 2500 g und bei Obst um
3700 g verringert. Die von den niederösterreichischen Produzenten
aufgebrachtenGemüsemengen waren^im allgemeinen etwas zurück¬
gegangen. Oberösterreich, Tschechoslowakien und Italien lieferten

ebenfalls kleinere Mengen. Der Bedarf wurde gedeckt, die Preise
haben in Qualitätsgemüse angezogen, besonders Kohl und Kraut,
aber auch Zwiebel wurde im Preise erhöht.

Die Obstbeschickung  betrug 11.240 g, sie war daher um
zirka 4000 g kleiner als in der Vorwoche. In Zwetschken war der
Rückgang weiter fortgeschritten; Aepfel, Birnen und Weintrauben
sehr guter Qualität waren der Nachfrage entsprechend in genügenden
Mengen vorhanden. Beerenfrüchte waren in belanglosen Mengen
angeboten. Die Preise blieben im allgemeinen unverändert, nur
Zwetschken stiegen wieder um 8 L per Kilogramm. Zitronen kosteten
13 L per Stück.

Der Ausfall an Kartoffeln  erreichte nur 1700 g. Den
kleineren Zuschüben aus Ungarn, Italien und Oberösterreich standen
die größeren Anlieferungen aus Steiermark und besonders aus
Niederösterreich und Kärnten gegenüber. Bei allgemeiner Bedarf¬
deckung erhöhten sich die Preise um 2 L per Kilogramm.

Die Eierversorgung  war auch dtese Woche schlecht. Die
von der EiereinkaufSgesellschaft aufgebrachte polnische Ware war
bei flottem Absätze absolut nicht bedarfdeckend.

Auf dem Jung - und Stechviehmarkte in St . Marx
war in allen Gattungen ein Rückgang der Zufuhren zu verzeichnen.
Bei anfänglichen Erhöhungen von 10 bis 20 L wurden während
des Nachverkehres in lebenden und Weidner Kälbern wieder Vor¬
wochenpreise erzielt. Weidner Schweine wurden um 30 bis 4o L
teuerer. Der Schweine markt  war um 645 lebende Fleischschweine
weniger und um 171 lebende Fettschweine mehr beschickt. Fcttware
wurde um 30 L, auf dem Nachmarkte um weitere 10 L teuerer.
Fleischschweine besserer Sorten zogen um 30 L, solche mittlerer
und minderer Sorten um 20 bis 35 L per Kilogramm an. Der
Rinderauftrieb  betrug 6170 Stück, wovon Oberöslerreich
2700 Stück und Niederösterreich 1169 Stück stellten. Der um
1227 Stück größere Auftrieb ermäßigte mittlere und mindere
Ochsensorten um 10 bis 15 L, Stiere um 10 L im Preise. Im
GroßhandelLverkehr der Großmarkthalle  ermäßigte sich nur
Rindfleisch um 5 L, während Kälber bis zu 8 ll, Fetlschweine bis
55 L und Fleischschweine bis 20 L teuerer wurden. Im Klein¬
handel blieb Kalb- und Rindfleisch unverändert, erst gegen Wochen¬
ende wurde letzteres um 20 L billiger. Schweinefleisch erhöhte sich
um 10 L. Bis auf Kalbfleisch und Kälber waren die Zufuhrenin allen anderen Sorten kleiner.

Auf dem Zentralfischmarkte  wurden nur tote jugo¬
slawische Schill in größeren Mengen zugeführt. Seelachse und
Kabeljaus wurden mehr als 10.000 lrx angeboten.

Bei genügenden Zufuhren wurde Geflügel  im Laufe der
Woche um 20 L höher gehandelt.

Die Marktzufuhren betrugen bei Gemüse 17.094 g (-s- 3972 g
gegen die Vorwoche) ; Obst 11.241 <z (— 3930 g) ; Kartoffeln
13.772 g (— ,1732  g ) ; Agrumen (Zitronen) 800 Kisten -----
90.000 Stück (— 72 Kisten ----- 21.600 Stück). Pilzen 75 g
(— 24 g) und Eiern 89.300 Stück (— 1140 Stück).

WrmSeillegung
vom 24. bis 27. Sep tem b er 1921.

(Die in Klammern eingestellten Zahlen sind di« BeschäftSnummern der
Aktenstücke der Abteilung 40 deS Magistrates für den I . bis S. und 20. Bezirk.
— Für den 10. bis 19. und 21. Bezirk bedeuten die eingeklammerten Zahlendie EeschiiftSnummern der betreffenden magistratischen Bezirksämter .)

Gesuche um Iiauvewilligunge«.
Zubante«

5. Bezirk:  Stockwerksaufbau und Zubau , Rüdigergaffe 20, von der
Wiener Theaterputzere; und Färberei A. L E. Goebel
(9076).

Adaptierungen.
I . Bezirk:  Salzgrics 2, Gonzagagaffel , von Richard StranSky (8977 ).
„ „ Lugeck1, von der „ Germania ", LebenSverficherung, durch Fritz

Miigle (9120).
„ , Stadiongaffe 4, von der „Justitia " , G . m. b. H., durch Stern L

LengSfclder (9129).
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2. Bezirk:  Lilienbrunngaffe10, Einl.-Z. 986, von Ing . Fritz Jentuch,
Hausverwalter (9181).

3. Bezirk:  Apostelaafle9, Einl.-Z . 23. von Siemens L HalSke, A.-G
(9158).

„ „ Markbolgaffe 13, von ScheibnerL Wohlmeier, Baumeister
(9179).

, „ Salcfianerqaffe 26, Feinvutzerei, von Magd. Wittmann,
GeschäftSinhaberm(9194).

6. Bezirk:  Mariabilferstraße 117, von Ing . Egon SKwerdtner (9023).
9. Bezirk:  Ecke MUllnergaffe und Grünentorgaffe 19, von Johann

Haubenhofer(9075).
„ „ Pfluggaffe7, von Johann Sommer (9126X
, „ Licktcntalergosse 18, von Josef Wokac(9127).

20. Bezirk:  Wintergaffe 34, städtisches HauS, von Josef Foit (903).
Diverse geringere Baute«.

1. Bezirk:  Abänderung der Zentralheizung, Hobenstaulengaffe 12, von
der Oesterr. Zentral-Bodenkreditbank(8971).

3. Bezirk:  Vorbau , Schwär,cnbergplatz5 a, von der Oesterr. Aktien¬
gesellschaft für Bouunternehmunq(9177)

7. Bezirk:  Magazin, Neustiftgaffe 54, von Isidor Fleischer(9119).

Arbeiten und Lieferungen.
Die Behelfe(Pläne, Profile, Ausmaße, Kostenanschläge, Bcdingnisleu. s. w.)

können, falls nickt etwas anderes angegeben ist, in der betreffenden Magistrats-
bauabteilung wäbrend der gewöhnlichen AmtSstunben eingeseh'n werden. —
Die Bedingniffe können, insoferne sie überhaupt verkäuflich find, bei der städti¬
schen Hauptkaffa zu den festgesetzten Preisen bezogen werden. — Die Anbote
sind in der in den Bedingniffen vorqesckriebenen Form zu überreichen. — Auf
verspätet einlangende«der nicht vorschriftsmäßigabgefaßte Anbote wird keine
Rücksicht genommen. — Der Gemeinde bleibt die freie Auswahl unter den
Bewerbern, aber auck die Ablehnung aller Anbote gewabrt. — Nähere Auskünfte
werden in der betreffenden Magistrats- oder Magistratsbauabteilung erteilt.

Anöolarlsschreiöungen.
M .Abt . 23 , 1240.

Anstreich erarbeiten im städtischen Schweineschlacht¬
hanse, s . Landftraßergürtel.

Anbotverhandlung am 30 . September 1921 , halb 10 Uhr,
in der M .Abt . 23 , Rathaus , 4. Stiege , Mezzanin.

M .Abt . 28 , K38.

Neu - «nd Umpflasternng vor dem Neubau der
Kreditanstalt im 1. Bezirke , Freyung , Renngasse und

Tiefer Graben.
Voranschlag : Erd - und Pflasterungsarbeiten S68 X und

5V00 X Bb ., Fuhrwerksleistungen 660 X und 5000 X Bb.
Anbotverhandlung am 4 . Oktober 1921 , 11 Uhr , in der

M .Abt. 28 , 1. Ebendorferstraße 1, ebenerdig.

M .Abt . 33 , 1044.

Sohlen - und Ufersicheruug am Halterbache inHüttel-
dors zwischen Billa Wagner und Bnjattibrncke.

Voranschlag : Erd - und Baumeisterarbeiten 1650 X.
Anbotverhandlung am 6. Oktober , 11 Uhr , in der M Abt. 33,

neues AmtShauS , 1. Rathausstraße 14/16 , 4. Stock.

St .Bauleit . f. d. Notwohnhäuser 376.

Bau von IS Häusern der Siedlung Schmelz.
Voranschlag : Spenglerarbeiten 29 .587 X, Ziegeldcckerarbeiten

4560 Eindeckung mit von der Gemeinde beigestellten Ziegeln.
Preise per Quadratmeter vom Anborstcller einzusetzen.

Anbotverhandlungen am 7. Oktober , 10 Uhr , im Vorraume
der M .Abt . 23 , Neues RathauS , Mezzanin , Stiege 4 , 10 Uhr für
die Spenglerarbeiten und um 11 Uhr für die Ziegeldeckerarbeiten.

Kalendarium.
Die tn drlstejrhte Aah! bezeichnet Heft des , in

welche« die AnbotauSsÄretdunqailSfübrlich enthalten ik.
29 . September , 11 Uhr. (M.Abt. 28.) Dohlenentwäfserungiw

11 . Bezirke, Kaiser-EberSdorserstraße von Straßenbahnkilometer
3 0 bis zur Schmidgunstgasse (Heft 75).

29. September, 11 Ubr. (M.Abt. 28.) Umvflasterung der SiemenS-
straße mit flachgelegten Parallelevipedsteinen von der Brunner»
ktraße bis zur Kantnergasfe im 21 . Bezirke (Heft 77).

30. September , 10 Uhr. (M.Abt. 23 ) Anstreicherarbeiten für den
Bau von 13 Häusern der Siedlung Schmelz (Heft 76).

— halb 10 Ubr . (MÄbt . 23 .) Anstreicherarbeiten im städtischen
Schweineschlachthanse, 3. Landftraßergürtel (Heft 78 ).

4. Oktober, 11 Uhr. (M .Abt. 26.) Neu- und Umpflasterung vor
dem Neubaue der Kreditanstalt im 1. Bezirke, Freyung , Renn-
gasse und Tiefer Graben (Heft 78 ).

6 . Oktober . (M .Abt . 84 .) Lieferung gußeiserner Rohre und Form-
>stücke für die Wiener Hochquellenleitunq (Heft 77 ).

— 11 Ubr . (M .Abt . 83 .) Sohlen - und Uferstchernng am Halter.
Hache in Hütteldorf zwischen Villa Wagner und Bujattibiücke
(Heft 78 ).

7. Oktober, 10 Uhr. (M .Abt. 23.) Svenglerarbeiten für den Bau
von 13 Häusern der Siedlunq Schmelz (Heft 78 ).

— II Ubr . (M .Abt. 23 .) Ziegeldeckerarbeiten für den Bau voir-
13 Häusern der Siedlung Schmelz (Heft 78 ).

GraeSuM.
Ban von IS Häusern der Siedlung Schmelz.
Anbotverhandlung vom 20. September 1921 (Bauleitung

Z - 378 .)
Es offerierten für die Lieferung und Aufstellung von Zwisckenwänden:

MNeumannLKomv.  kür Post 1 (7 cm Gipsschlockenwänve) mit
420 X ver Quadratmeter, für Post 2 (?>em Wände) mit 418 X ver Quadrat¬
meter, für Post 3 (Verminderung de» .Preises, wenn die Plattenbeigabcdurck
die Gemeinde) mit 190 X. be,iebunflSweise 188 X ver Quadratmeter, für
Post 4 (Transvortkosten Per Quadratmeter) mit 35 X, 34 X -, Emanuel
Slama  für Post 1 mit 400 X, für Post 2 mit 380 X, für Post 3 nickt
anaeboten. für Post 4 mit 30 X : E Hübner ») Leicktbetonwände für
Posi I mit 540 X, für Post 2 mit 512 X, sür Posi 3 mit 240 X. beziehungs¬
weise 212 X, 1"ür Post 4 mit 60 X. beziehungsweise 55 X ; b) Scagliowände
für Post I mit 440 X, für Post 2 mit 4^0 X. für Post 8 mit 160 X be-
ziebungSweffe 150 X, für Posi 4 mit 60 X beziehungsweise 55 X ; Fritz
Möole  für Post 1 mit 460 X, kür Post 2 mit 455 X, für Post 3 mit
200 X. beziehungsweise195 L, für Post 4 mit 30 X ; Stäuber L Komp,
für Post I mit 460 X, für Posi 2 mit 450 X, für Post 3 mit 190 X.
benebungSwcile 185 X, für Pnst 4 mit 30 X ; Stückwerk  für Post 1 mit
500 X, für Post 2 mit 470 X, für Posi 3 und 4 nicht angefübrt; Anton
Tutsck  für Post 1 mit 440 X. für Posi 2 mit 480 X, für Posi 3 mit
180 X, beziehungsweise 170 X, für Posi 4 mit 22 X, beziehungsweise 19 X ;
Refarmbauq - sellschaft  für Post 1 mit 489 X, für Posi 2 mit
474 X, für Post 3 mit 204 X, beziehungsweise 190 X, für Post 4 nicht an-
geboten.

Vergebungen.
M.Abt. 83,"944.

Aussch.-Beschl. vom 21 .Sept. 1921.
Instandsetzung der Gehweghelage an nenn Wienflutz-

brücke« im I » . Bezirke.
Arbeiten an Martin Neubauer L Sohn.

M. Abt 23, 1220.
AuSsch.-Beschl. vom 21. Sept. 1921. .
Anstreicherarbeiteu bei den Gruppen 2 « bis 47

und am Marktamtsgebäude des Naschmarktes.
Arbeiten an Karl Rößler.

M.Abt 23, 1155._
Aussch.-Beschl. vom 21. Sept. 1921.
Herstellung der Kunststeinsockel und des Terrazzo-
wandvflasters sür den Bau des Kontumazmarktes.

Herstellung des Kunststeinsockcl« an W. 8 -P ittl  er , Herstellung de-
Terrazzopflasters an Heinrich Kriwanek.

M.Abt. 28, 1610.
Aussch.-Beschl. vom 21. Sept . 1981.
Umlegung des Holzpflasters in der Argentinierstraße

von Or .-Nr . II » /IS bis zur Gußhausstraße.
Lrd- und PslasterungSarbeitcn, Aufbruch und Uebernahmc der Holzstöckel

an Matthias I osta l, Holzstöckelpslasterungsarbeiten an Guido RütgerS,
FuhrwerNleistungcnan Josef Wolf , I . Jäger und R. Daher.
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Kundmachungen.
Abänderung des Gebühre,itarites für den Wiener

Zentralviehmarkt in St . Marx.
Auf Grund der mit dem Erlaffe des Bundesministeriums für

Land - und Forstwirtschaft vom 30 . April 1921 . Z . 5893 , ge¬
nehmigten grundsätzlichen Best 'wmunoen betreffend die Festsetzung
deS GebührentarifeS für den Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx
und auf Grund deS Beschlusses des Stadtsenates vom 20 . Sep¬
tember 1921 , P . Z . 10800 , werden die Bestimmungen der
Magistratskundmochnng vom 3 . Mai 1921 , M Abt . 42 , 1835,
betreffend die Abänderung deS GebührentarifeS für den Wiener
Zentralviebmarkt in St . Marx neuerlich abgeändert wie folgt:

Die „Anmerkung " mm Abschnitte „1. Marktaebübren"
dieser Kundmachung bat zu lauten : 1. Für Geflügel und Lebens¬
mittel , für die zum Markte gehörige Einrichtungen benützt werden,
sind , soweit sie im Stücktarife der Grostmarkthalle , Abteilung für
Fleischwaren , aufgezählt sind , die Gebühren nach diesem Tarife,
sonst eine Gebühr von 2 bl für 100 kg: zu entrichten . 2 . Für das
Ausleihen einer Kälberwage ist eine Gebühr von 40 X pro Tag
zu entrichten.

L . Der Abschnitt „11. Stallaebühren " dieser Kundmachung
hat zu lauten : Die Stallqebühren betragen : 1. Für die Einstellung
in den Rinder - und Schweinestalliinaen : Für 1 Taa (24 Stunden
oder weniger ) : Für 1 Rind 4 X, für 1 Kalb 2 X . für 1 Schaf,
1 Ziege oder 1 Lamm 1 X, für 1 große Kettschwein - oder Fleisch-
schwein -Stallabteilung 12 X , für 1 kleine Fettschwein - oder Fleisch-
schwein -Stallabteilung 6 X.

2 . Für die Einstellung von Rindern in anderen Räumen oder
in den Verkaufsballen : Für 1 Rind 2 X.

3 . Für die Einstellung von Kälbern , Schafen . Ziegen und
Lämmern außerhalb der Stallungen und für die Einstellung von
Schweinen in der Schweineverkaufshalle ist die unter 1. ange¬
führte Gebühr zu entrichten.

6 . Die übrigen Bestimmungen dieser Kundmachung bleiben
unverändert aufrecht.

v . Die vorstehende Kundmachung tritt am 1. Oktober 1921
in Kraft . (M .Abt . 42 , 8922 .)

Gebühren für die Benützung des Wiener Zentral¬
viehmarktes St Marx.

Auf Grund der Magistratskundmachung vom 8 . Mai IS21'
M .Abt . 42 , 1835 , betreffend die Festsetzung deS GebührentarifeS
für den Wiener Zentralviehmarkt in St . Marx wird festgestellt
und verlautbart:

1 . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen
Gebühren zugrunde zu legen * ist, beträgt nach Punkt 1 deS Be¬
schlusses deS StndtsenateS vom 20 . September 1921 , P . Z . 10600,
und noch dem Ergebnisse der für diesen Zweck vom Gemeinderate
eingesetzten Kommission 45 X.

2 . Die Marktgebühren betragen sonach : Rind -rmarkt : Für ein
Rind 45 X . Jung - und Stechviehmarkt : Für ein Kalb , lebend oder
ouSgrweidet , 7 X 50 d ; für ein Schwein . auSgeweidet , oder ein
Spanferkel S X ; für ein Schaf , eine Ziege oder ein Lamm , lebend
oder auSgeweidet , 3 X . Schw 'ünemarkt : Für ein Schwein 9 X.
Schafmarkt : Für ein Schaf 3 X.

3 . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1 . Oktober bis
einschließlich 31 . Dezember 1921 . (M .Abt . 42 , 4034 .)

Abänderung der Gebühren für die Benützung der
Ktthlraume in der Kühlanlage des Schlachthauses

St . Marx.
Auf Grund deS Beschlusses deS StadtsenateS vom 20 . Sep¬

tember 1921 , P . Z . 11660 si 1921 (genehmigt vom Wiener
Magistrate als politischer Landesbehörde mit dem Erlaffe vom
24 . September 1921 , M .D . 5565 ) , wird angeordnet:

Der Z 17 , Absatz 1 der Kundmachung vom 24 . Juni 1920
M .Abt . 42 , 1293 , in der Fassung der Kundmachung vom
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20 . März 1921 , M .Abt . 42 , 669 , betreffend die Zuweisung und
Benützung der Kühlräume im Schlachthause St . Marx im 3 . Bezirke,
wird abgeändert wie folgt:

Die Benützungsgebühren betragen : 1. Bei Einlagerung auf
Zeit : Für 1 Jahr 4800 X , für 1 Monat 480 X , für 1 Tag 30 X
für den Quadratmeter der Zelle , wobei die Zelle nur als Ganzes
überlassen wird . 2 . Bei Einlagerung nach Stück und Tag : Für
1 Rind 64 X , für Vz Rind 12 X . für 1 Schwein 36 X , für
V2 Schwein 18 X , für 1 Kalb 24 X, für 1 Schaf , Lamm oder
anderes Kleintier 12 X . 3 . Bei Einlagerung von Fleisch - und
Fettwaren in den Vorkühlräumen , soweit nicht diese Einlagerung
nach der KüblhauSordnung gebührenfrei stattfindet : Per Quadrat¬
meter und Tag 40 X , per Quadratmeter und Woche 160 X,
per Quadratmeter und Monat 600 X, per Quadratmeter und
Jahr 6000 X.

Anmerkung : Für das Betreten der Klthl (Gefrier )räume und den
Aufenthalt in ihnen außerhalb der festgesetzten täglichen Betriebszeit ist eine
Gebühr von 75 X zu entrichten , wenn die Kühlanlage weniger als eine
Viertelstunde geöffnet bleibt ; bleibt die Kühlanlage länger geöffnet , so beträgt
die Gebühr für jede weitere angefangene Viertelstunde 150 X.

Diese Kundmachung tritt mit 1 . Oktober 1931 in Kraft.
Gleichzeitig werden die Bestimmungen der MagistratS-

kundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42 , 669 , betreffend
die Abänderung der Gebühren für die Benützung der Kühlräume
in der Kühlanlage deS Schlachthauses St . Marx , außer Kraft gesetzt.

Die Frist , binnen der sich jene Parteien , welchen Kühl (Gefrier )-
räume in dieser Kühlanlage über den 30 . September 1921 hinaus
zugewiesen worden sind , mit den neuen Gebühren einverstanden zu
erklären haben , widrigenfalls diese Zuweisungen gemäß Z 17,
letzter Absatz, der Kühlhausordnung (Magistratskundmachung vom
24 . Juni 1920 > M .Abt . 42 , 1293/20 ) mit 30 . September 1921
als widerrufen zu gelten haben , wird mit sechs Tagen , das ist
vom 25 . bis 30 . September 1S21 , festgesetzt. (M .Abt . 42 , 3922 .)

Gebühren für die Benützung des Pferdemarkte - ,
de- Zentralpferdeschlachthaufes und des Kontnmaz-

schlächterpferdemarktes.
Auf Grund der Magistratskundmachung vom 20 . März 1921,

M .Abt . 42 , Z . 689 , betreffend die Abänderung deS GebührentarifeS
für den Pferdemarkt , das ZentralpferdeschlachthauS und den Kontumaz-
schlächterpferdemarkt sowie der Gebühren für die Benützung der
Kühlräume im ZentralpferdeschlachthauS wird festgestellt und ver¬
lautbart :

1 . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen
Gebühren zugrunde zu legen ist, beträgt nach Punkt 1 deS Be¬
schlusses deS Stadtsenates vom 20 . September 1921 , P . Z . 10600,
und nach dem Ergebnisse der für diesen Zweck vom Gemeinderate
eingesetzten Kommission 45 X.

2 . ES stellen sich sonach die Marktgebühren für ein auf den
Markt der Schlächterpferde gebrachtes Tier auf 45 X , für ein auf
den Markt der Gebrauchspferde gebrachte - Tier auf 56 X , für
ein auf den Markt der Kontumazschlächterpferde gebrachtes Tier
auf 45 X . die Schlachtgebühren im ZentralpferdeschlachthauS für
daS Stück Einhufer auf 180 X , die Einbringgebühr für jedes
direkt, daS ist ohne Berührung deS PierdemarkteS in daS Schlacht¬
hau « eingebrachte Lebendtier oder für das Einbringen in der
Haut auf 45 X.

3 . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1 . Oktober bis
einschließlich 31 . Dezember 1921 . (M .Abt . 42 , 4034 .)

Abänderung des GebührentarifeS für den Pferde¬
markt, daS Zentralpferdeschlachthans und den Kon-

tumazfchlächterpferdemarkt.
Auf Grund deS Beschlusses des StadtsenateS vom 20 . Sep¬

tember 1921 , P . Z . 10800 (genehmigt vom Wiener Magistrate
als politischer LandcSbehörde mit dem Erlasse vom 24 . September
1921 , M . D . 5565 ) , werden die Bestimmungen der MagistratS-
kundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42 , 669 , betreffend die
Abänderung deS GebührentarifeS für den Pferdemarkt , da« Zentral«
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Pferdeschlachthaus und den Kontumazschlächterpferdemarkt , sowie der
Gebühren für die Benützung der Kühlräume im Zentralpferde-
schlachthause neuerlich abgeändert wie folgt:

I . Im Abschnitte „A . Pferdemarkt " dieser Kundmachung haben
die Punkte 3 bis b zu lauten : 3 . Für das Märken eines Schlächter-
tiereS 4 L . 4 . Für das Einstellen eines TiereS in die Unter¬
künfte pro Nacht 10 L . b . Für einen auf den Markt gebrachten
Wagen 10 L.

II . Im Abschnitte „L . Zentralpferdeschlachthaus " dieser Kund¬
machung hat der zweite Satz des Punktes 1, Absatz 1, zu lauten:
Für daL Einstellen ist prck Tag und Stück eine Gebühr von 4 L
zu entrichten.

Der Punkt 2 dieses Abschnittes hat zu lauten : 2 . Z 17 der
Kundmachung betreffend die Zuweisung und Benützung der Kühl¬
räume im Zentralpferdeschlachthause der Stadt Wien wird außer
Kraft gesetzt.

III . Im Abschnitte „ 0 Kontumaz -Schlächterpferdemarkt " dieser
Kundmachung haben die 2 . und 3 . Zeile nach dem Worte „ Mark :-
gebührentarife " zu lauten : Für das Märken eines TiereS 4 L , für
das Emstellen eines Tieres in die Unterkünfte pro Nacht 10 L.

IV . Die übrigen Bestimmungen dieser Kundmachung bleiben
unverändert aufrecht.

V . Die vorstehende Kundmachung tritt am 1. Oktober 1921
in Kraft . (M .Abt . 42 , 3922 .)

Gebühre « für die Benützung der Rinderschlachthänser.
Auf Grund der Magiftratskundmachung vom 20 . März 1921,

M .Abt . 42 , 6S9 , betreffend die Abänderung deL Schlachtgebühren»
tarifeS für die Benützung der Rinderschlachthäuser wird festgesetzt
und Verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen
Gebühren zugrundezulegen ist , beträgt nach Punkt 1 des Be¬
schlusses deS StadtsenateS vom 20 . September 1921 , P . Z . 10600,
und nach dem Ergebnisse der Erhebungen der für diesen Zweck
vom Gemeinderate eingesetzten Kommission 4b L.

II . ES stellen sich sonach die Schlachtgebühren für 1 Rind
auf 180 L , für 1 Kalb auf 22 L 50 b , für 1 Schaf oder Ziege
auf IS L , für 1 Lamm oder Kitz auf 9 L , für 1 Slück Geflügel
oder sonstiges Kleintier auf 4 L SO L ; die Aufardeitungsgebühr
des in ein Schlachthaus eingebrachten Fleisches für Wurstzwecke rc.
für je SO Lx (Punkt 1, 2 a der bezogenen Kundmachung ) auf
4S L ; die Einbringgebühren für 1 Rind auf 4S L , für 1 Kald
auf 7 L 50 Ir, für 1 Schwein auf 9 L , für 1 Schaf , 1 Ziege
oder 1 Lamm (Kitz) auf 3 L , für 100 LA Fleisch oder Fettwaren
auf 18 L.

III . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1 . Oktober bis
einschließlich 31 . Dezember 1921 . (M .Abt . 42 , 4034 .)

Abänderung des Schlachtgebührentarifes für die
Benützung der Rinderschlachthäuser.

Auf Grund des Beschlusses deS StadtsenateS vom 20 . Sep-
ember 1921 , P . Z . 10600 ( genehmigt vom Wiener Magistrate

als politischer Landesbehörde mit dem Erlasse vom 24 . Seplember
1921 , M .D . SS6S ) , werden die Bestimmungen der Magistrats-
kunvmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42 , 669 , betreffend
die Abänderung deS Schlachtgebührentarifes für die Benützung der
Rinderschlachthäuser neuerlich abgeändert wie folgt:

A . Absatz a deS Punktes 2 „ Ausarbeitungsgebühren " dieser
Kundmachung hat zu lauten : Für das Aufarbeiten eines im
Schlachthause selbst geschlachteten Rindes für Wurstzwecke rc.
(sogenanntes AuSbeineln ) sind 200 Prozent ( -Zweifaches ) der Grund¬
gebühr , für das Aufarbeiten deS in ein Schlachthaus eingebrachten
Fleisches für Wurstzwecke usw . für je SO Lx die Grundgebühr zu
entrichten.

L . Die Absätze a) und d ) deS Punktes 8 „ Benützungsgebühren"
dieser Kundmachung haben zu lauten : a) Für die Benützung von
Schlachthallen und mit Aufzügen eingerichteten Schlachtkammern
per Schlachtftand (22 m?) und Tag 3 » L , d) für die Benützung
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von Schlachtkammern ohne maschinelle Einrichtung per Quadrat¬
meter und Tag 1 L 20 b.

6 . Der Punkt b „ Gebühren jür die Benützung der Heuböden
in den Schlachthöfen " dieser Kundma ^ ung hat zu lauten : An¬
läßlich der Abfuhr für je 100 Lg oder weniger 20 L.

v . Der Punkt 6 „ Stallgebüyren " dieser Kundmachung hat
zu lauieN : Für das Emstallen üoer die Dauer von sieben Tagen
pro Tag und Srück 4 L.

L . Der Puntl 2 des Abschnittes II dieser Kundmachung hat
zu lauten : 2 . Für das Ausleihen einer Kälverwage ist eme Gebühr
von 20 L zu entrichten.

§ . Die übrigen Bestimmungen der oberwähnten Kundmachung
bleiben unverändert aufrecht.

S . Die vorstehende Kundmachung tritt am 1. Oktober 1921
in Kraft . (M .Abt . 42 , 3922 .)

Gebühre « für die Benützung des Schweineschlacht¬
hauses.

Auf Grunds der Magistralskundmachung von 24 . Juni 1921,
M .Abt . 42 , 2540 , betreffend die leitweife Abänderung der HauS-
und Betrievsordnung für das Schweineschlachlhaus der Stadt Wien
und der Kunvmachung für die Benützung der Kühlanlage dieses
Schlachthauses wtro festgesetzt und vertaulbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen
Gebühren zugrundezulegen ist, beträgt nach Punkt 1 deS Beschlusses
des StavisenateS vom 20 . September 1v21 , P . Z . 10600 , und
naH dem Ergebnisse der Erhebungen der für diesen Zweck vom
Äemeinberate eingesetzten Kommission 4S L.

II . Es stellt sich sonach die Schlachtgebühr für ein Schwein
bis einschließlich 3S Lg auf 36 L , diL einschließlich 1i)0 kg auf
67 L 50 d über 100 Lg auf 90 die Einbringgebüyc für
jede - direkt (inbesondere nicht über den Zentralviehmarlt ) in das
Schlachthaus eingebrachte Stück auf 9 L.

III . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1 . Oktober bis
einschließlich 31 . Dezember 1921 . (M .Abt . 42 , 4034 .)

Teilweise Abänderung der Hans - und Betriebs¬
ordnung für das Schweineschlachthaus der Stadt
Wien und der Kundmachung für die Benützung der

Kühlanlage dieses Schlachthauses.
Auf Grund deS Beschlüsse - deS Stadtsenates vom 20 . Sep¬

tember 1921 , P . Z . 10600 , wird die Magistratskundmachung vom
24 . Juni 1921 , M .Abt . 42 , 2540 , betreffend die teilweise Abänderung
der HauS - und Betriebsordnung für bas Schweineschlachthaus der
Stadl Wien und der Kundmachung für die Benützung der Kühl¬
anlage dieses Schlachthauses , neuerlich abgeändert wie folgt:

A . Die im sechsten Absätze deS Abschnittes I dieser Kund - .
machung bestimmte Aufarbeitungsgebühr wird mit 30 L , die im
achten Absätze erwähnte Stallgebühr mit 3 L und die im neunten
Absätze enthaltene Gebühr für jede nichtamtliche Abwage auf den
automatischen Gleisewagen mit 2 L festgesetzt.
' L . Im Abschnitte II dieser Kundmachung wird die im Z 3

angeführte Gebühr nunmehr mit 15 L und die im § 4 angeführte
Gebühr nunmehr mit 36 L bestimmt.

In den Abschnitt II dieser Kundmachung , beziehungsweise in
die Kundmachung vom 15 . Mai IvIO , M .Abt . 1L , 91S/09 , ist
folgende Bestimmung als Z 5 a neu einzuschalten : Für das Betreten
der Kühl (Gefrier ) räume und den Aufenthalt in ihnen außerhalb
der festgesetzten täglichen Betriebszeit ist eine Gebühr von 75 L
zu entrichten , wenn die Kühlanlage weniger als eine Viertelstunde
geöffnet bleibt ; bleibt die Kühlanlage länger geöffnet , so beträgt
die Gebühr für jede angefangene Viertelstunde ISO L.

6 . Die übrigen Bestimmungen der Magiftratskundmachung vom
24 . Juni 1921 , M .Abt . 42 , 2540 , bleiben aufrecht.

v . Die vorstehende Kundmachung tritt mit 1. Oktober 1921
in Kraft . ( M .Abt . 42 , 3922 .)
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Abänderung der Gebühre« für die Benützung der
Kühlräume in der Kühlanlage der Großmarkihalle,

Abteilung für Fleischwaren.
Auf Grund deS Beschlusses des StadsenatcS dom 20 . Sep¬

tember 1921 , P . Z . 10600 (genehmigt vom Wiener Magistrate als
politischer Landesbehörde mit dem Erlaffe vom 2t . September 1921,
M .D . 5565 ), wird angeordnet:

I . § 19 , Absatz 1 der KühlhauSordnung für diese Kühlanlage
(Magistratskundmachung vom 24 . Juni 1920 , M .Abt . 42 , 1293/20,
in der Fassung der Kundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt, 42,
669 ) wird angeordnet , wie folgt:

Die Benutzungsgebühren betragen:
1. Bei Einlagerung auf Zeit:

Kühlräume Gefrierräume
für ein Jahr . 4800 L 7000 L
für einen Monat . 480 „ 700 „
für einen Tag . 30 „ 35 „

sür den Quadratmeter der Zelle, wobei die Zelle als Ganzes über¬
lasten wird.

2. Bet Einlagerung nach Stück (Gewicht) :

Stück tarif

Warengattung Einheit Gebühren
sür 1 Woche

Hasen, Fasane , Birk- und Äuerhühncr
sowie Truthühner , Gänse, Enten . .

Reb>, Hasel - und Schneehühner sowie
Hühnci , Perlhühner.

I Stück

I Stück

4 L

2 L

L, Gewichtstaris

Zeitraum
Kühlraum ^ Gefrierraum

Gebühr für 100 kg

1 Woche. 40 L 50 L

1 Monat. 160 K 200 L

Anmerkung:
Für GewichtSmaße und Zeiträume , welche die im Tarife emhaltenen
Bemessungseinheiten nicht erreichen, ist die sür diese Einheiten fest¬

gesetzte Gebühr voll zu entrichten.

Der Tag der Einlagerung und der Räumung werden bei Bemessung
der Gebühr als Lagertage miigerechnet.

Wenn eine Zelle nicht als Ganzes überlasten wird , ist die Gebühr
nach dem Stücktarife und, soweit ein solcher nicht besteht, nach dem

GewtchtSlarlse zu entrichten.

3 . Bei Einlagerung in den Vorkühlräumen :
n) I bis IV : für eine Nagelreihe t4 L pro Tag.

4 . Für das Entstellen von Sursäsiern in den Vorkühlräumen V
und Va : für ein Surfest 4 L pro Tag.

Diese Gebühr ist am Ende jeder Woche zu berichtigen.
Anmerkung:

Für doS Betreten der Kühl(Gcsrier )räume und den Ausenthalt in ihnen
außerhalb der festgesetzten täglichen BetrirbSzeit ist eine Gebühr von 75 L zu
entrichten, wenn die Kühlanlage weniger als eine Viertelstunde geöffnet bleibt
bleibt die Kühlanlage länger geöffnet, so beträgt die Gebühr sür jede weitere
angefangene Viertelstunde 150 lr.

II . Diese Kundmachung tritt mit 1. Oktober 1921 in Kraft.
Gleichzeitig wird die Kundmachung vom 20 . März 1921 , Mag .-
Abt . 42 , 669 , betreffend Abänderung der Gebühren für die Be¬
nützung der Kühlräume in der Kühlanlage der Großmarkihalle,
Abteilung für Flcijchwaren , außer Wirksamkeit gesetzt.

Die Frist , binnen der sich jene Parteien , welchen Kühl(Gesrier )-
räume in dieser Kühlanlage über den 80 . September 1921 hinaus
zugewiesen sind, mit den neuen Gebühren einverstanden zu erklären

haben , widrigenfalls diese Zuweisungen im Sinne deS letzten Ab¬
satzes des § 19 der erstbezogenen Kundmachung mit 30 . Septem¬
ber 1921 als widerrufen gelten, wird mit sechs Tagen , daS ist
vom 25 . September bis 30 . September 1921 , festgesetzt.

(M .Abt . 42 , 3922 .)

Gebühren für die Benützung der Großmarkthalle
(Abteilung für Fleischwaren) .

Auf Grund der Magistratskundmachung vom 20 . März 1921,
Z . M .Avt . 42/669 , betreffend die Abänderung deS Gebühren-
tarifeS für die Grostmarkthalle (Abteilung für Fleischwaren ) wird
feftgestellt und Verlautbart:

I . Die Grundgebühr , die der Berechnung dieser veränderlichen
Gebühren zugrundezulrgen ist, beträgt nach Punkt 1 des Be»
schluffes des isladtsenates vom 28 . September 1921 , P . Z t.0600,
und nach dem Ergebnisse der Erhebungen der sür diesen Zweck
vom Gemeinderate eingesetzten Kommission 45 L.

II . ES stellt sich sonach der Stücktarif : 1. Für Fleisch- und
Fettwaren sowie sür andere in diesem Tarise nicht ausdrücklich
angeführte Waren in Mengen zu 100 kss auf 18 L ; 2. für
Kälber per Stück auf 7 L 50 d ; 3. für Schafe , Lämmer , Ziegen,
Rehe , Gemsen, Damwild und Mufflons per Stück auf 3 L;
4. für Schweine , Ferkel und Wildschweine Per Stück auf 9 L;
5. für Hirsche per Stück auf 18 L ; 6. sür Hasen und Kaninchen
per Stück auf 3 L 50 b ; 7. für Gänse per Stück auf 7 L;
8. für Haus - und sonstiges Wildgeflügel per Stück auf 3 L 50 b.

11t . Diese Gebühren gelten für die Zeit vom 1. Oktober bis
einschließlich 31 . Dezember 1921 . (M .Abt. 42 , 4034 .)

Aenderung des Gebührentarifes für die Großmarkt¬
halle ( Abteilung für Kleischwaren) .

Auf Grund deS Beschlusses des Stadtsenates vom 20 . Sep¬
tember 1921 P . Z . 10600 (genehmigt vom Wiener Magistrate
als polnischer Landrsbehörde mit dem Erlasse vom 24 . September
192l , M .D . 5565 ), wird die Magistratskundmachung vom 20 . März
1921 , M Abt. 42/669 , betreffend die Abänderung des Gebühren»
rarstes für die Grostmarkthalle (Abteilung für Fleischwaren ) neuerlich
abgeändert wie folgt:

Im Abschnitte „Marktgebührentarif " dieser Kundmachung hat
Punkt 3 „Waggedüyr " zu lauten:

Für das Abwägen von je 60 Kx oder weniger 1 L7
Die übrigen Bestimmungen der oberwähnten Kundmachung

bleiben unverändert aufrecht.
Die vorstehende Kundmachung tritt am 1. Oktober 1921

in Kraft . (M .Abt . 42 , 3922 .)

Abänderung des Gebührentarifes für die Groß¬
markthalle, Abteilung für Biktualien.

Auf Grund des BstchlusseS des Stadtsenates vom 20 . Sep¬
tember 1921 , P . Z . 10600 1v21 (genehmigt vom Wiener
Magistrate als politischer Landesbehörde mit dem Erlaffe vom
24 . September 1921 , M .D . 5565 ) , wird der Anhang 1 der
Marktordnung für die Grostmarkthalle , Abteilung für Biktualien
(M .Abt . IX , 2806/05 ), neuerlich adgeändert wie folgt:

Marktgebühreutarif . Für die Benützung , der Halle werden
folgende Gebühren festgesetzt: ») Im oberen Hallenraume : 1. Bei
Säuernder Benützung und monatlicher Vorausbezahlung der Gebühr
sür 1 und Monat 36 L , 2. Bei zeitweiser Benützung für 1 m'̂ .
und Tag 3 L ; d) Im unteren Hallenraume : 1. Bei dauernder
Benützung und monatlicher Vorausbezahlung der Gebühr für 1 m?
und Monat 27 L . 2. Bei zeitweiser Benützung für 1 und
Tag 2 L 20 ll.

Diese Gebühren treten mit 1. Oktober 1921 in Kraft.
Gleichzeitig wird die MagiftratSkundmachung vom 20 . März

1921 , M .Abt . 42 , 669/21 , betreffend die Abänderung des Gebühren-
tarifcs für die Großmarkthalle , Abteilung für Biktualien , außer
Wirksamkeit gesetzt. (M .Abt . 42 ^ 3922 .)
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Abänderung des Marktgebührentarifes ( für offene
M ärkte) .

Auf Grund dcö Beschlusses des StadtsenateS vom 20. Sep¬
tember 1921 , P . Z. 10600 (genehmigt vom Wiener Magistrate als
politischer Landesbehörde mit dem Erlasse vom 24. September 1921,
M .D. 5565), wird der derzeit geltende Marktgebührentarif (Mag .-
Abt. 42, 669) abgeändert, wie folgt:

1. Standgebühren.

a ) Für alle auf den Viktualien¬
märkten, auf Straßen und
Plätzen befindliche» Stände,
und zwar nach folgenden
Gruppen:

Gebühr für je I m' eines ständig
zugewiesenen Verkaufsplatzes Pro Tag

bei VerkaufSplätzen bis zu 6

Z Für transportable -
Stände

8
§
Z
8

aufsämtlichen
übrigenMärkten

aufdenPlätzenundSrraßen
außerhalbderMürkie

I . Gruppe.
Fleischhauer, Fleischverschleißer,
Fleischsclcher, Wildbrethändler. Se-
slügelhändler und Fischhändler . 120 k 80 b 70 b 80 b
Gebühr für je 1 m> der von der
Gemeinde Wien hergestellte» sta¬
bilen Verkaufsstände auf dem Fisch-
markte auf dem Franz JvscfSkai im

1. Bezirke pro Tag 120 ü.

II . Gruppe.
Alle übrigen Händler mit Bedarfs¬
gegenständen, die zum Verkaufe
auf offenen Märkten zugelafsen
find. SO d 70 k 60 b 70 ü

Vorstehende Sätze erhöhen sich:
bei Ständen mit mehr als 6 bis 10 w' um 10 ü für jeden

Quadratmeter deS GesamtauSmaßeS;
bei Ständen mit mehr als 10 bis 15 m> um 20 b für jeden

Quadratmeter des GesamtauSmaßeS;
bei Ständen mit mehr als 1b bis 20 m' um 30 b für jeden

Quadratmeter des GesamtauSmaßeS;
bei Ständen mit mehr als 20 in' um 40 b für jeden Quadrat¬

meter deS GesamtauSmaßeS.

Für dar Ausräumen von Waren, Geschirren aller Art (voll
oder leer) oder sonstigen Gegenständen außerbalb deS zugewiesenen
Standplatzes ist eine Uebermaßgebühr von 3 L sür jeden benützten
Quadratmeter Raum und pro Tag zu entrichten.

>

Anmerkung  I . Für Bruchteile eines Quadratmeters wird die volle
Gebühr wie sür einen Meter eingchoben.

Anmerkung  II . Sämtliche Standgcbühren (auch sür die dauernd
zugewiesenen transportablen Stände) sind monatlich im vorhinein, die Ueber¬
maßgebühr ist täglich zu entrichten. Die MonatSgebühren müssen spätestens am
dritten Tage jedes Monates bezahlt werden; wird die Gebühr trotz der vom
Marktamte hinauSgegebenen Mahnung binnen weiteren sieben Tagen nicht
bezahlt, so gilt die Verleihung deS Standes als widerrufen. Für die nur
anläßlich gewisser Feste wie: Kirchweihfest, Fastenmarkt, Firmung usw. zuge-
wiesenen Verk msSplätze für die Aufstellung transportabler Stände sind jedoch
nach wie vor diese Gebühren nach obigen Sätzen nebst einem lOOprozentigen
Zuschläge tagweise zu entrichten, und zwar auch für jene Tage, an denen der
Stand unbenützt auf dem Standplatze belasten wird.

Anmerkung  III . Bei der monatlichen Entrichtung der Marktgebühren
ist jeder Monat mit 30 Tagen zu rechnen.

d) Für die Standplätze der auswärtigen Produzenten und
Händler (Landparteien), welche ihre Feüschaften entweder in Gefäßen
feilbieten oder auf dem Boden auslegen, auf allen Märkten per
Quadratmeter Belegfläche und pro Tag 3 L.

o) Für Wagen^ohne Unterschied der Bespannung, von welchen
herab Vcktualien, Futtermittel oder sonst zulässige Waren verkauft
werden, auf allen Märkten Pro Tag 20 L.

ä) Für Schiffe im Donaukanale, von welchen aus Viktualien
verkauft werden, und zwar : sür kleinere Schiffe (Zillen) pro Tag
10 L, für größere Schiffe (Trauner) pro Tag 20 L.

2. AuSleihgebühren pro Markttag.
a) sür 1 Wage (Dezimal- oder Fischwage) samt Wagbank und

Gewichten 20 L ; d) für 1 Meßgeschirr, und zwar : für 1 Hektoliter
6 L, für 1 kleineres Geschirr3 ; o) für 1 Fischbotllch samt Zuber
oder Truhe, und zwar : für 1 großen 8 lli, für 1 kleinen 5 L;
ä) für sonstige Ausleihgegenstände, wie: Bank, Schemel, Tariftasel,
Kohlensacku. dergl. per Stück 2 L.

3. Einsatzgebühren(mit Ausnahme der unter Punkt 7 ange¬
führten Gebühren) : a) Für die Aufbewahrung von Waren oder
leeren Geschirren in den Einsatzlokalen der MarktaussichtSgebäude,
und zwar : für Korb, Butte, Kiste, Bank per Stück und Tag 2 L;
b) sür die Benützung der städtischen Fischgeschirre im Donaukanale
zum Einsetzen von Fischen per Abteilung und Woche 48 L.

4. Lagergebühren. 1. Für die Benützung des städtischen Frei¬
lagerplatzes im 20. Bezirke, Treustraße, zur Lagerung von Werk- ,
Bau-, Schnitt- und Brennholz bei einer Schlichtung bis zu 2 m Höhe
per Quadratmeter Lagerfläche und Woche 24 L ; bei einer Schlich¬
tung über 2 m Höhe, sür jeden weiteren Meter Höhe per Quadrat¬
meter Lagerfläche und Woche mehr u« 14 L. 2. Für die Benützung
der Marktplätze zur Lagerung von Waren oder leeren Geschirren
per Quadratmeter Lagerraum und Tag 2 L.

Anmerkung:  Die auf dem städtischen Freilagerplatzr im 20. Bezirke,
Treustraße, jeweilig gelagerten Holzvorräte sind gegen Brandschaden versichert
und wird zur Deckung der der Gemeinde Wien durch diese Versicherung er¬
wachsenden Kosten ein fünfprozentigerZuschlag zu den entfallenden Lager¬
gebühren als Marktgebühreingehoben.

5. Waggebühren. Für das Abwägen auf den städtischen Brücken¬
wagen sür je 50 Lx oder weniger 1 X.

6. Leihgebühren. Außer den im Absätze 1 vorgeschriebenen
Standgebühren sind sür die Benützung der von der Gemeinde Wien
auf dem Schanzlmarkte im 2. Bezirke errichteten hölzernen Ver¬
kaufsstände folgende Leihgebühren zu entrichten:

monatlich
täglich im

vorhinein
Bei einer überdachten Fläche bis 5 m^ . . 36 ü 10 L 80 ü
Bei einer überdachten Fläche über5 bis 7 48 „ 14 „ 40 „
Bei einer überdachten Fläche über 7 u? . . 54 „ 16 „ 20 „

7. Markteinsatzzellengebühren im 21. Beprke.

Zelle * Belcgfläche MonatSgebühr

Nr . 6 7 m- L 50 -

Nr. I, S, 4 und 7 5 m' L 35 —

Nr. 2 und 5 4 m' L 28' -

Nr . 8 3 m- L 20'—

Nr. 9, 1l , 13 und 14 11 m- L 10-

Nr. 10 und 12 0 8m' L 8--

8. Diese Gebühren treten am 1. Oktober 1921 in Kraft.
Gleichzeitig wird der mit der MagistratSkundmachung, M .Abt. 42,
669, verlautbaite Marktgebührentarif außer Wirksamkeit gesetzt.
(M.Abt. 42, 3922 .)

Abänderung der Gebühren für die Benützung der
Markteinfatzlokale I . Schulhof 8 und 1. Salvator¬

gaffe r « .
Auf Grund deS Beschlusses deS StadtsenateS vom 30. Sep¬

tember 192 t , P . Z. 10600 (genehmigt vom Wiener Magistrate
als politischer Landesbehörde mit dem Erlasse vom 34. September
1921, M.D. 5566,) wird angeordnet: Die Marktgebühren für die
Einlagerung von Marktgerätrn rc. in diesen Einsatzräumenbeträgt

i
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monatlich 80 X per 2 6 Bodenfläche , insoweit nicht die
Gebühren nach dem allgemeinen Markltarife Anwendung finden.

Diese Kundmachung tritt am 1 . Oktober 1921 tn Kraft.
Gleichzeitig wird die Kundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42,
669 , betreffend die Abänderung der Gebühren für die Benützung
der Markteinsatzlokale 1. Schulhof 8 und 1 . Salvatorgaffe 10
außer Wirksamkeit gesetzt . (M .Abt . 42 , 3922 .)

Abänderung der Gebühre » für die Benützung der
Lagerraumanlage im 4 . Bezirke , Kühnplatz.
Auf Grund des Beschlusses des StadtsenateS vom 20 . Sep¬

tember 1921 , P . Z . 10600 (genehmigt vom Wiener Magistrate
als politischer Landesbehörde mit dem Erlaffe vom 21 . September
1921 , M .D . 5565 ) wird der H 2 der Vorschrift , ^betreffend die
Ueberlaffung und Benützung dieser Lagerraumanlage abgeändert
wie folgt:

Die Benützungsgebühr beträgt : 1 . Bei dauernder Benützung
und monatlicher Vorauszahlung der Gebühr für 1 und Monat
12 X ; 2 . Bei zeitweiliger Benützung für 1 m * und Tag 70 d.

Diese Kundmachung tritt am 1 . Oktober 1921 in Kraft,
gleichzeitig wird die Kundmachung vom 20 . März 1S21,
M .Abt . 42 , 669 , betreffend die Abänderung der Gebühren für die
Benützung der Lagerraumanlage im 4 . Bezirke , Kühnplatz , außer
Wirksamkeit gesetzt. (M .Abt . 42 . 3922)

Aenderung des IV . und V . Abschnittes der Markt¬
ordnung und des Marktgebührentarifes für den

Fischmarkt im 1. Bezirke , Franz Josefskai.
Auf Grund des Beschlusses deS StadtsenateS vom 20 . Sep¬

tember 1921 , P . Z . 10600 er 1921 (hinsichtlich des Markt-
gebührentarifes genehmigt mit dem Erlaffe deS Wiener Magistrates
als politischer LandeSbchörde vom 24 . September 1921 , M .D . 5565 ) ,
werden Punkt 1 bis 5 deS IV . Abschnittes der Marktordnung und
deS Marktgebührentarises für den Flschmarkl im 1 . Bezirke , Franz
Josefskai , sowie der V. Abschnitt in der Fassung der Kundmachung
vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42 , 669 , abgeündert und haben
nunmehr zu läuten wie folgt .:

IV . Abschnitt . Marktgebührentarif für den Fisch¬
markt im 1. Bezirke.

§ 34 . Die Gebühren betragen:
1 . Standgebühren , a) Für ein Quadratmeter der von der Gemeinde

Wien hergestellten stabilen VerkausSstände ^ i Verkaufsplätzen bis zu
sechs Quadratmetern pro Tag IX 20 d , b) für den Quadratmeter
anderer Standplätze bei Verkaufsplätzen bis zu sechs Quadratmetern:
Bei stabilen Ständen p . o Tag 90 d , bei dauernd zugewiesenen
transportablen Ständen pro Tag 70 d . Die sud Punkt n) und d)
angeführten Sätze erhöhen sich bei Ständen mit mehr als 6 bis
10 Quadratmetern um 10 d für jeden Quadratmeter des Gesamt-
auLmaßcs , bei Ständen mit mehr als 10 bis 15 Quadratmetern
um 20 k für jeden Quadratmeter des Gcsamtaukmaßes , bei
Ständen mit mehr a >S 15 bis 20 Quadratmetern um 30 d für
jeden Quadratmeter deS GesamtauSmaßes , bei Ständen mit mehr
alS 20 Quadratmetern um 40 ll für jeden Quadratmeter deS
Gesamtausmaßes , o) Für die Standplätze der auswärtigen Händler
pro Tag und Quadratmeter Belcgfläche 4 X.

Anmerkung : Für Bruchteile einc -Z Meters wird die volle Gebühr
wie für einem Meter eingchoben . Die Siandgebühren nach Punkt I a> und b)
(also auch die für die dauernd zugewiescnen transportablen Stände ) sind
monatlich im vorhinein , die nach Punkt 1 c) jedoch tageweise zu entrichten.

2 . Ansieihgebühren für Marktbehelfe . a ) Für eine Wage-
(Dezimal - oder Fischwagc ) samt Wagbank und Gewichten pro Tag
20 X , d) für einen großen Fischboltich samt Zuber pro Tag 8 X,
v) für einen kleiiien Fischboltich samt Zuber oder Truhe pro Tag
5 X , ä ) für sonstige Ausleihegegenstände , wie 1 Bank , 1 Schemel,
1 Tariftafel u . dgl . pro Tag 2 X.

3 . Einsatzgebühren , u) Für die Aufbewahrung von Waren oder
leeren Geschirren in den Einsatzlokalen deS MarktaussichtsgebäudeS,
und zwar für Körbe , Butten , Kisten , Bänke per Stück und Tag

2 X , d ) für die Benützung der städtischen Fischgeschirre im D »nau <-
kanale zum Einsetzen von Fischen per Abteilung und Woche 43 X,
e) für das Anhängen eigener Kalter an das städtische Fischgeschirr
per Abteilung und Woche 48 X.

4 . Lagergebühren . Für die Benützung deS Marktplatzes zur
Lagerung von Waren oder leeren Geschirren per Quadratmeter
Lagerraum und Tag 2 X.

5 . Kühlhalleugebühren . a) Bei Einlagerung auf Zeit : Für
ein Jahr 7000 X, für einen Monat 700 X, für 1 Woche 130 X
für den Quadratmeter der Zelle , wobei die Zelle nur als Ganzes
überlaffen wird , b ) Bei Einlagerung nach Gewicht : Für 5 dx und
eine Woche oder weniger 3 X.

Anmerkung:  Für daS Betreten der Kühl (Gefrier )räume und den
Aufenthalt in ihnen außerhalb der festgesetzten täglichen BetriedSzeit ist eine
Gebühr von 75 X zu entrichten , wenn dle Kühlanlage weniger ai « eine
Biertelstunde geöffnet bleibt ; bleibt die Kühlanlage länger geöffnet , s» beträgt
die Gebühr für jede weitere angefangene Viertelstunde 150 X.

V. Abschnitt.
§ 35 . Diese Kundmachung tritt am 1. Oktober 1921 in

Kraft . Gleichzeitig werden die bisherigen Bestimmungen der
Magistratskundmachung vom 20 . März 1921 , M .Abt . 42 , 669,
außer Wirksamkeit gesetzt. Die Frist , binnen der sich jene Parteien,
welchen Kühl (Gefrier )räume in dieser Kühl (Befrier )anlage Lber
den 30 . September 1921 hinaus zugewiesen worden sind , mit den
neuen Gebühren einverstanden zu erklären haben , widrigenfalls
diese Zuweisungen im Sinne deS Z 28 , letzter Absatz der Markt¬
ordnung mit 30 . September 1921 als widerrufen gelten , wird mit
sechs Tagen , daS ist vom 25 . bis 30 . September 1921 festgesetzt.
(M .Abt . 42 . 3922 .)

Abänderung des GebührentarifeS für die Detail¬
markthalle « in Wien.

Auf Grund deS Beschlusses deS StadtsenateS vom 20 . Sep¬
tember 1921 , P . Z . 10600 sr 1921 ( genehmigt vom Wiener
Magistrale als po .irischer LandeSbchörde mit dem Erlasse vom
24 . September 1921 , M .D . 5565/2 l ), wird der Gebührentarif
der Markthallen ordnung für die Detailmarkthallrn in Wien
(II . Teil der Kundmachung vom Juli 190l , M . Z . 1435S0 ) , abge¬
ändert wie folgt:

Bebührenbetrag
bei perinan , bei zeitweiser
Benützung Benützung

Heller pro Tag o. Marktzeit
I . Für Zellen.

1 . In der Dctailmarkthalle im 1. Bezirke:
Stadiongaffe

a ) für eine Zelle in der I . und IV.
Gruppe für 1 Monat . . 360 X

d) für eine Zelle in der II . und III.
Gruppe . 400 560

2 . In der Detailmarkthalle im 4 . Bezirke:
a) für eine Zelle in der I . und IV.

Gruppe für 1 Monat . . 360 X
d ) für eine Zelle in der II . u . III . Gruppe

im Ausmaße von 3 92 bis 4 74 w* 400 5SÜ
,, ^ 3 19 „ 3 48 „ 320 480
. „ „ 2 07 ,. 2 ' 85 „ 240 400

. In der Detailmarkthalle im 6 . Bezirke:
s.) für eine Zelle in der I . u . IV Gruppe

für 1 Monat . 360 X
d) für eine Zelle in der II . u . III . Gruppe

im Ausmaße von 5 53 bis 6 '03 480 «40
» » » 3 78 ^ 4 ' 88 „ 400 560
„ „ „ 2 89 . 3 -48 „ 320 480
. „ , 2 00 „ 2 83 „ 240 400

„ 1 -65 „ 1 -78 ,. 160 320
Anmerkung:  Für die in dieser Markthalle
überlassenen Plätze zur Aufstellung von Eishäusern
und Eiskästen sind die Gebühren für Keller¬

räume nach Tarifpost II d zu entrichten.

»
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Gebührenbetrag
bei perman. bei zeitweiser
Benützung Benützung

Heller pio Tag o. Maiklzeit
4 . In drr Detailmarkthalle im 7. Bezirke:

u) für eine Zelle in drr I . u. IV . Gruppe
für 1 Monat . 860 L

b) für eine Zelle in der II . u. III . Gruppe
im Ausmaße von 5 04 bis 6 39 m'̂
, „ „ 3 52 „ 4 92 ..
» » » 2 64 „ 3 84 „

e) für eine Kühlzelle für 1 Monak
240 L

b. In der Dctailmarklhalle im 9. Bezirke:
») für eine Zelle in der I . u . IV . Gruppe

für 1 Monat . »60 L
b) für eine Zelle in der II . u. III . Gruppe

im Ausmaße von 5 60 bis 7 68
» . „ 3-37 , 545 ,
, „ . 2 00 „ 3 02 „

II . Für KellerrSume.
») Für einen gewöhnlichen abgeschlosfenen

Kellerraum per 1 m? .
d) Für einen Eiskeller , daS ist für einen

Kühlranm per 1 m* .

III . Lagergebühr.
Für die Benützung eine« inneren Hallen¬

raumes für je 50 Icg pro Tag . . .

IV. Waggebühr.
Für Mengen bis zu 5 dg . .
von b dg bi« 50 dg sowie für weitere

je bO Irr oder darunter.

V. Abmeßgebühr.
Für Mengen bis zu 1b 1.
Für größere Mengen bis 50 I sowie für

weitere je bO I oder darunter . . . .

VI . Standgebühr.
1. Im Innern der Halle für einen Stand¬

platz im Ausmaße von 1 m^ pro Tag
2. Außerhalb der Halle für einen Stand¬

platz im Ausmaße von 1 m? pro Tag
5 . Für die Benützung der bei den Markt¬

hallen befindlichen, zu Marktzwecken be¬
stimmten Straßenteile oder Plätze zur
Ausstellung jener Fahrmittel oder
TranSportgeräte , mit welchen Feil-
sehaften in die Halle zugeführt oder
nach erfolgtem Einkäufe auS der Halle
weggeschafft werden , sind Gebühren in
folgender Höhe zu entrichten:
») für einen zweispännigen Wagen . .
b) für einen einspännigen Wagen . .
o) für einen Handwagen oder Karren
ä) für eine Butte , Korb , Faß , Kiste .

VII . Die neuen Gebühren treten am l . Oktober 1921 in
Kraft ; gleichzeitig wird die Kundmachung vom 20 . März 1921,
M .Abt . 43 , Z . 669/21 , betreffend die Abänderung des Gebühren-
tarifeS für die Detailmarkthallen in Wien , außer Wirksamkeit gesetzt.

(M .Abt . 42 , 3922 .)

— Allgemeine Nachrichten re.

Stiftungen , Stipendien und
LreiMtze.

Kalesdart «« .
, D-> »>. »„„«letzteZ«8t bezeichn-t t-nr, P-N d-, N« l,»i»tl«,.
««Ich«« di« ruiilchrribmi» »»«iützrlil- enttzaUen itz.
30. September 1921. Marie und Konrad Wöhr-Armenstiftung für

eine arme Witwe und einen Geschäftsmann mit zahlreicher
Familie (Heft 63 ).

— Bernhard -Armen- und Waisenstiftung für verarmte Familien
(Heft 68 ).

— Josef und Marie Jauernig -Stiftung für Arme (Heft 68 ).
— Propst Simony v. Eberle - und Philipp und Marianne Gagiotti-

Stiftung für christliche arme Personen des 4 . Bezirkes (Heft 68 ).
— M . Abraham und Pauline Elias - HeiratsauSstattungS - Stiftung

(Heft 68 ).
— Sebastian Neydhart -Stiftung für arme Bürger (Heft 68 ).
— Ignaz Reinharter -Slistung für christliche Waisen (Heft 68 ).
— Karoline Rath -Stiftung für eine Volksschullehrerswaise (Heft 68).
— Ritter v. Rogger -Stistung für Familienväter (Heft 68 ).
— Max Freiherr v. Springer - Stiftung für Kleingewerbetreibende

(Heft 68 ).
— Josef Stastnik -Stiftung für Herrenschneider (Heft 63 ).
— Josef und Anna Steiner -Stiftung für verarmte Geschäftsleute

(Heft 68).
— Stiftung der Ortsgruppe Dornbach -Neuwaldegg des christlichen

Frauenbundes für Gewerbetreibende (Heft 68 ).
— Josef Stündl -Stiftung für Gewerbsleute (Heft 68 ).
— Dr . Johann Taubes v. Lebenswart - Stiftung für verarmte

Bürger (Heft 68 ).
— Eduard Freiherr v. TodeLco-Stiftung für Arme (Heft 68) .
— Johann Trobl -Stiftung für verunglückte Bauarbeiter (Heft 68 ).
— Karl Uetz-Stiftung für Waisen (Heft 68 ).
— Luise Wichtl- und Ferdinand Weckbrot-Stiftung für christliche

Familien (Heft 68 ).
— Karoline Widhalm -Stiftung für Waisen (Heft 68).
— Baron Moritz Wodianer -Stiftung für GewerbS - und Handels¬

leute (Heft 68 ).
— Karl Hofmann -Stiftung für dramatische Autoren und Künstler

(Heft 68).
15. Oktober 1921. Schwestern Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung

bedürftiger und hervorragender , schaffender Talente auf dem
Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft (Heft 63 ).

— Ignaz Kuhn-Stiftung zur Beteilung armer Gewerbsleute mit
Steinkohle (Heft 76 ).

31. Oktober 1921. Dr. Leopold Trebisch-Stipendien für Studierende
(Heft 77 ).

— Jakob Kuffner , Mittelschülerstipendium (Heft 77 ).
— Josef Lang , Mittelschülerstipendiupr (Heft 77 ).
— Franz Xaver Muthsam , Mittelschülerstipendium (Heft 77 ).
— Dr . Prix , Mittelschülerstipendium (Heft 77 ).
— Marie Werber , Mittelschülerstipendium (Heft 77 ).
— Stiftung für Gymnasialschüler aus Hietzing und Penzing

(Heft 77 ).
Jederzeit zu überreichen. Stenographie- und Maschinschreibkurse. —

Freiplätze und Honorarermäßigung für städtische Angestellte
(Heft 76 ).

-

480 640
400 beo
»20 480

480 640
400 560
320 480

50 100

100 160

— 160

— 50

— 100

— 80

— 160

— 240

160

— 800
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— 320
— 160
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Eintragungen in den Erwerösteuerkatakler.
Gewerbeunternehmungeu.
s . September L» »r.

(Fortsetzung.)
Schiefer Josef — Uhrmacher— 18. Hildebrandg. 13.
Schüller Karl — Erzeugung von Schuhputzmitteln— 18. Kreuzg. 54.
Schubert Ernestine — Modistengewerbe— 6. Mariabilferstr. 49.
Schütz Franz — Zimmermeister— 16. Rcinhartg 12.
Swoboda Karl — Handel mit Brennmaterialien — 1l . Fuchsbodeng. 7.
Taglieber Katharina — Feilbicten von Obst, Grünwaren, Naturblumen

und Geflügel im Umherziehen— 17. Weißg. 35.
Toch Johanna — Handel mit Uhren, Gold-, Silberwaren und Juwelen

— 17. Ottalringerstr. 64. ,
Varga Katharina — Handel mit Obst, Naturblumen Gemüse, Geflügel,

Eiern und Butter im Umherziehen— 17. Klampfclbergg. 401.
Weinberger Ernestine— Marktfahrergewerbe— 17. HoSlingerg. 2.
Woller L Steiniger — Erzeugung von Damenwiische und Braut¬

ausstattungen — 7. Siolla . 7.
Wonder Marie — Aäschewarenerzeugung— 13. Dreyhausenstr. 17.

1V. September 1SS 1.
A. Erhard, E. Draxler, K. Müller — Baumeisterkonzession—

7. Apollo,. S.
GenofsenschaftSbuchdruikerei, Nachfolger Adolf RobitschekL Komp.,

offene Handelsgesellschaft— Buchdruckerei— 8. Herualsergürtel 2l>.
BenofscnschastSduchdruckereiNachfolger Adolf Nobit'chekL Komp., offene

Handelsgesellschaft— Buchvcrlaz— 8. Hernalsergürtel 20.
HaaS Antonie, geb. Keßler— Kafseesiedergcwerbe— 17. Hernalser

Hauptstr. 38.
Heiß Alois — Gastwirt — 17. Parhamerpl. 17.
Helfer Johann — Gastwirt — 8. Breitenfelderg. 18.
Hofer Johann — Marktfahrer — 14. Arnsteing. 29.
Klausel Marie — Marktfahrer — 14. Märzstr. 67.
Kozel Franz — Tischler— 16. Nauseag. 17.
Kosma Josef — Schuhmacher— 14. Boldschlagstr. 67.
Leitner L Komp., offene Handelsgesellschaft— Taschnergewerbe—

18. Semperstr. 51.
.Ludwigwerke", Aleininhaher Johann Leopold Ludwig— Erzeugung

chemisch.technischer Artikel und Handel mit derartigen Gegenständen— 18.
Dempscherg. 19.

Mayer Josef — Tapezierer — 6. Windmühlg. 28.
Maüin Josef — Sleidermacher— 6. Ragdalcnenstr. S.
Maliern Wilhelm — Schweinefleisch und Selchwarenverschleij—

17. Veronikag. 4.
Meichlbück Franz — Mechaniker— 14. Jadeng. 12.

Mühlbacher Richard — Glaser — 7. Stiftg . 10.
Müller Alexander— Reparatur von Autoreifen aus kaltem Wege —

7. Bandg. 6.
Müller Hilda — Modistengewerbe— 7. Lerchenfelderstr. 83.
Neubert Elise — Handel mit Nähmaschinen und deren Bestandteilen—

17. Hernalser Hauptstr. 50.
Novak Marie — Saffeeschaukgcwerbe— 8. Alserstr. 47.
Novotny Wilhelm — Zimmermaler— 6. Gumpendorferstr. 126.
PaieS Anna — Markmiltualienhandel— 14. Markt Schwenderg.
Partl Robert Otto, Alleininhaber der Firma Robert Otto Partl —

Gemischtwarenhandel im großen — 14. Hütteldorserstr. 103.
(DaS Weitere folgt.)

K .HÜOMSLLS 8oLvv1ssa . iLLa . U0iL
nvlissls VSDbSSSVDlS Hoüsllv
kr .spsr -Lltzun' Llllsr ' ^ .x>x>Zli-sl1.s System 6

HutoZelis l. otili8ckwel88erei

V^ien VI ., N 'o 11 3 r ä § 3 8 s e r. 853

H1UV11LSL1LV v « V0SLl !SIL - LaiLL
6c,rün <ict 1871. Wien 8edl0t1SOKa88S 1. OsUrüncket 1871.

: Aktienkapital uaä Reserven R 480,000 .000 :—
Sank- noN Vacbolardaa», 1., ItalovratrloL 14.

1VK6» 8KI.8rl1LiM:
1., relakaltotraSe 2
1., kram looeko-Xal S7
>., kotenlurmotraü « 2S.
11., VaborstraSe 7
111., Nauptotraöe 10
IV., «alnerplatr 2
IV., Vleelner Ollrlel 10
V., UeInprecd1»ckortor,tra0c 82

VI!.. « arlakIUeroiraüe 7« d
VII., klandaaeaooc 44

VIII., looekotSelterstraüa OS
X., kavorltenotrave >03

XII., Xopprelterz -aooe 2
XIII., kHetrlaxer Uanptotraüc S
XIII., Srelteorecrotraöe 0
XIV., 8p»rlra»oeplati I
XIV., « arlablUerotraüe 19«

XVII., Ottalrrlnecrotraöe «1
XVIII., IVLdrinLerotraöe »1
XXI., Uanptotraüe 48 so?

k1I. 1X1.LH :
Lacken bei Wien , Lrexcnr , Oocrnnvit », 6ra », Innsbruck , Lnlttclkclck,
1-In», Höcklinz, klcunkirckcn , 8a !rburx , 8ts >r, 8t . költen , VSclcla-

druck , Wd «, VViener-dlsustackt, Villacb.
Wesorxl »»mtllolr « LaukxsooULtts uuck tuckuntrlvll « 7rau «-

»kttonvn an cksu kulaut vatsu LsStnsnnxvn.

MM

vorksvA -Sparer
Llektro - Viilksllisellr "

er revrrierl Seil MM SiM LI Ser kelee- veil LiMMjMii euer! er ISSde, Lei! IIS keis.
VorkülirunZ uncl Prospekte kostenlos

IVIsn , III ., SsoL »lLi»üs «Is »»ss 10. (Tel. 437.) «so

Li1psMlläi8oks Drsdünäustris, kerä. êrgitsed 8ödue
stsstspLoirs 7480 , SS237 DvIspLoi »» 7480 , » SL37

Ilsksi-t:
Ttbkrl»ckungs-

glttar,

L:inr »rn-I»ioi »s
Lt »»S»nN«>1N̂ »n

lisksr -t:
NraUtsstl »,

S1noI »» 1ckl>-»I»t

»atnlog vlie. 1«»»»
gnntta r- r

MMMIM
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Ms

Line MULlrNL Rl SM Meie Ser

Häncleneinigung
lllnonIdolirK. rnr IoNormenn!

Verlangen Sie sokort clie
Oratis-Orulcksclirikt:
kessle Ser MSereiMM"

395

.̂IlsiniZerÎ isksrant
^61 ' ofoi ' M - ^ SflL
VM VI. MlIMlMlr. 7S

2sioknst

Oeskerrsiolrisvl » «

Lwe ! UsALplli ' oirsL ' von Io
s,000 .000 X

^ssäss 1,0  8 A s w LQ Ll 1
Säintlivlis Oewlnnl « volUronunen
edLux »- und v1nkoininvn» 1snsrkrv 1 427
Xsin I .sx !1ioLs.1!oL »2wru »8
---- -- - 2 «toLi »unssx »i'«1s r -- -- -

1230 X kür «ln senLv » I>os und 305 L kür sin Visrlvllo»

ML » U ^ M» L « ML SDL « lLÄ » ^L » rLOSM :s ^ ^ SMS « « vLLjS « S » « » LÄ
Vsrlr : Visa XXI. last . Süro tür H^ iSL » sä UrLKsdsiix I ., Ss .ds » dsrxsr »1r . 7 Hsntrals VI.. vuoipsllüortsrstr. 8

(1s1sx >lK--2. -LS2.8 2.OTOT .) 334
Llekiriscke keleuclitunZs - und Krattübertrsgun ^sanIaAen, vvnamomsscllinen und Notoren jeder Oröüe, Spannung und

Stromart , 'krauskormaloren , lurboAeneraloren , ScüweiLmascliinea » Noloren kür laadwirtseliaktliclie Zwecks etc.

Mssokilleu - n . LrmLiM '8llH !küertsgs
Wien, I. S«L., VolrslNsrnsrlLl 2,

ltsprasenrana der Ulende- Werks,
Iletsrt : Nanometer , Urermometer , Ventile,
Kondenswasserableiter , Wasserstandssn-
relger , Wasser - n . Oasarmsturen , WLcktsr-
lcontrollubren , llrbeilerkontrollspparare,
Dlebtungsmaterisl , Kobre und blktings etc . 8IS

SLIMNIV » SV ^ XLO
Lvltso - rmä Ll«dsLev § Ls.dr !k

Msa , XX., Lr!gMvllüUsr!Lnäs Hr. 186. - Vsl. 49.027.
?rabriksmäöiZe LrreuZunZ von : Kran-, Scliikks-, IZerZwerks-
u. Icslibr. blasekeuruZs ketten , Qall'sctie Qelenk- und Lwart's
rerleZbars 1'reidlretten ; Kettenräder in jeder OröLe tür alle
KettenZattunZen; Sclirauben- und Wsston's Vitt. klaselien-
rü§ e, Lsukkatten , Kran- und Waudvinden , l-okomotiv-
und ttolrsclisttswindeu , eiserne WaZenvvinden , keparatureu

aller Sorten lkebereuZe. 31?

XLItsn - LrsssIIsottnkt , SsAisk»t«kIir» s
8 L » ^

/IsplialtierunZen- und Oaclideckungen, vormals Looper <L Lo.
Paul ttiller <LLo. ?rsnr Sclineider Wien, VII. bieustittgasss bir. 40.
^spdaltleruneen aller Lrt ln Stsmpk- und Oussasplialt, Daclideckungen mitVeer- und Lperlalpapps, presskies- und llolrrementbedacliunsei» biekeruneVeer- und Lperlalpapps, presskies- und llolrremenlkedacliungei» biekerung
- von isonerpianen eie. -

3 Lss ., Ss ! älAs .,ss 22 - Islspdon 3SS3 , 11064
IlÖmlUll guL- und scdmiedeeisern , sowie Vittings , Klanseken
und alles Kobr ^ubekör prompt ab Wiener i »a.Avr und ab Werk
81>X« 2 - v . 8LMWKVLKL VXIVSOkL « L./v . VLL8
kirreußung von VVsgentedern , ltensterbesclilSgen und Düngergabeln

MW

UE -W

! Okslorr . öodr - u . LLdürk -KeseUsodstt m . b . 8 . §

^ VILH, I. Lvrirk , XLroworrillg lS. »
<i» ^ ueküürunx von riekboürunxv » ueoü Loülv , Lrro , ^
^ S»lL, W »»»«r , 0s1«, Oe » sie . 2«L ^

^ relspüo » S47S . Lelspüou 5473 . ^

lng. ttsndr-iek, ^ LZekinenbAuariZlsil
LISvL - AL. LISVNlxoiLlSlDALlxllOLLSLL
Ppäriss RasssnsklilrvI f. 6. gvSLMtE ünOusit'js
1'olvplion klr. I4I7/IV— Wivn »!., l-ondsöngssüs klk. 8L6Ü

^ktieiiAssellsoLakt kür ^ eerkadrLLats
^spdsli , Kuss miä oLkmi8LLs kroällkts
2sr »lDa1s ^Visn III . , LLorxsrsLsss 28

Lrrt» dloSdorsvr ül-, k'etttvnr« - und
tt « rrpr » dsrtt » « - P » » rr»

Oe»«l!»clr»kt m. I».
- Wien , XIX !, lteerSad « k»
Vel - Plro- S3lÄ - j »dr « « «7 -
KoLcrLkeQt äor Osroolack« Vte», üvsr-ieüerösterreied sovr«vlolor stLLtlloker»»tLüri-

seüer uaü prlvsier riaternolrmiLQxsii . v 288

ln eilen Orü »»vn »Ind »t»1» prvlnwürdlx edLnxvdvn bei

rs -vskLirälnlirF
!k» s »k» drLK ^ Lso XI ., XopLlKosss SS

^ » rnrnk  SS172 z»«
S>
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'"öe "l-i" ü " " o ^k<' r
I . SL2ILX , 8O8 .8L ? I . ^ 'I ' 2 fsL . 8

l 'LI.LPttO ^ NK . 66399 ^LI .x? « OK E . 66399

Ln268kM6r NetallvveriLtz , LiLl . - k68.
kevvrslckirektioil : V̂i«n III., ZekvsrLevderAxlstL 6.
Lommors. viroktion nnck V«rk«: Lnresfeld bei beodsrsdort, X.-0«.
LveixkLbrik: Mev XVIII., 8«dopevIi»ner8tr»88S 45- 47.

:—: Vlossorvl ! Lletall- nnä Lisenxiesssrel. :
N7»1»vsr1co : Lleeüs ans Xnpksr, Aessinx, lamdak, Lluminium.
S1»»s «»- noä Lodrvorlro : keroxvn« Stangen n. lloiir« ete.
^7 »rmxrossvr «1: »lassenartikel kör kan- n. blödelindnstrie,
:—: kalt und varm gepresst. :—:
Sodmloüo - uuä ^ pprsturvorle : kressseiimiedeartikel.
N7»sg:o»da »- »»ü Nsp »r»t»r»» »t»11: Lau n. Reparatur
:—: von kütervageo . :—:
Lvolxkadrllr , Vflv » : älassenartikel für Lau- u. blSdelbesekIägs
:—: «1e., Veutile für Lato uuä Rakrräder. sss :—:

rkkkirenk
»V8l « r Illllß IstIIlK8l « r I Îv >8vI » « r8 » t«
HiUlIol » >1» « lM« » « « ILiül »I^ » xAo » ,

11., Xarmelitermarkt
111., Oroömarktdalle
IV., tdasckmarkt
VII., kfeubaugürtel
IX., IVükringergürtel

Ltadtbaknbogen 112
Ltadtbalinbogen165

X., Lugenplatr Markt)

XII. pliilaüelpliiadrücke
^ I-obkovitrbrücke

XIV., Zckvvendergasse4
XVI., Vppenplatr

(Oroömarkt)
XX., Lrigittamarkt

(llannovergasse)
vs » 1s «rlrs DsuLpkttsvIrs ^ slv . I» . d . s.
Rn xros Abgabeu. Versand Wien XX.. ^ oräiveslbatinkok
sos 1'elepkon 40-0-22

LAsurslirLv XVIsn — StL «jI1L « vI » s V « ^ s1oL » s ^ U>ti » Asr » iLsilLL1.
^ « I.- dlr . 1L14L » i»S L1S48 . ^ o »1»p .- Xos1o 4S860.

^Us ^ Wls » V » » I ŝK »s » svs » s1 « I »s ^ » » ss » , VoLLk8VS ^ 8lsL »si »» » ss » ,
»s » 1s » , Ddsi »1si »s » 8DS » 1s » , H1si »8 - , I » v » 11LttLl8 » . W11 ^ s » pv » 8lo » v » . rro

Huskünttv erteilen «Ile Direktion, IVIenI.»7ued1audva8 an<I tllv rilinlen in clea Derirkuvertretuneuknnrleiva»Iler Derirke IVieaa
WM' Personen, velcds dendslektirxen, sied im ^Kquis!t1oos«llen»to rn delLtiLvn, vollen sied de! <>er Dlrektloo welclen. -M»

8vb Hssner L Lolui

üolrdrwäliwg
UI »aM/ «,Lräd «rg »rm »t» 2k2b

>» llOtU»»IllU» tI.

StaSol , Lette » , U»dUN»8Le » ,
S»d1» d»1 «Io . et«

kuclspest - I êmberx - Prag - inest - Ailrülsnö
^Ipenlüncliscbes Verkaufsbüro blnr a. ü. 0., liroatengasSo 25

l. amp6N- u. IVIötall ^ ai ' vn - fLbi ' ilcsn
k . Dilmai -, Kkbnüllki ' ki 'unnen / .̂ - 6.
^Vls » X . Ssm ., ^ srnsnstorksi ' sriss « Xr . 87

kelenobtungskörpor aller ärt für elsktrlsolie» klebt,
Vas, Petroleum unü alle sonstigen LrvnnStolfs. — Kas-
ltoolisr, Kas-Sllgelelsen- und Mtrsr. — Pstroleum-Lelr-
unü Xovk-Oefsn, Pvtrolvum-Ztarkllolitlampsn. — Karbid
lampsn vsrsoklsilsnsr Systeme. — lllektrlsoko Passungen
— lüasssn-ärtikel ln Krau- und XlelnguS. — Oruok-,

Stanr-, prok- und risliarbelten

LilligZler uuä rs8edv8terZ2i6ge1dAU
I * al6n1l8 ^ ls1sm „ ILslona"

Ov8ls ^ i»sivLl8 <;Irs ^ Ic11v» ss8s1l8sIrLkt
küD SpSLla1da » 1s » , Viva, I., ravdlLlldoo 13.
— -  rolspdou : ISÜU, 17878. —

<W» » es - u». »» «L
sovls öLäsviuri«Iit»Dxsv, Llossetts, kissoirs kür krivats nvä 265Lnst»Itsu vsrävQ bsitsils Lusxvlütirt von äsr klrwa

Llelnsodek : 8; Lomp , urls » , Hlletntndedsr L» 1ou Xelnsodelc
rmMe : ! .. ÜISSNL. II. M . I 8<0. o o Mzls : I., viMLSMö. lei. S'i .k
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